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1. Kurzzusammenfassung  
�,�P���$�X�I�W�U�D�J���G�H�V���9�H�U�H�L�Q�V���Ä�:�H�L�Q�Y�L�H�U�W�H�O���0�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W�³���Z�X�U�G�H���Y�R�Q���G�H�U���$�9�/ �± Arbeitsgemeinschaft 
Vegetationsökologie und Landschaftsplanung ein Pflegekonzept zu den 
Trockenlebensräumen der Marchregion erarbeitet. 
Das Projektgebiet umfasst die Region an der unteren March im Bereich der Grenzstrecke 
zwischen Österreich und der Slowakei. Naturschutzfachlich wertvolle Trockenlebensräume 
sind hier auf kleinflächigen Sandstandorten in der Austufe anzutreffen, aber auch darüber 
hinaus auf den älteren Schotterterrassen, die in manchen Gebieten ebenfalls mit Sanden 
bedeckt sind, und an den Rändern des angrenzenden Hügellandes bis hin zu den Kleinen 
Karpaten und den Hainburger Bergen. Wie in Österreich üblich, werden auch die 
�7�U�R�F�N�H�Q�V�W�D�Q�G�R�U�W�H�� �L�P�� �Ä�0�D�U�F�K�I�H�O�G�³���� �G�D�V�� �H�L�J�H�Q�W�O�L�F�K�� �O�L�Q�N�V�X�I�U�L�J�H�� �6�F�K�R�W�W�H�U�W�H�U�U�D�V�V�H�Q�� �G�H�U�� �'�R�Q�D�X��
zwischen Wien und der Marchmündung umfasst, zur Region gezählt. 
Einen besonderen Schwerpunkt des Projekts bilden die Trockenlebensräume, für die im 
Rahmen des in den Jahren 1998 bis 2002 umgesetzten LIFE-Natur-�3�U�R�M�H�N�W�V�� �Ä�3�D�Q�Q�R�Q�L�V�F�K�H��
�6�D�Q�G�G�•�Q�H�Q�³�� �(�U�V�W�S�I�O�H�J�H�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�� �G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W�� �E�]�Z���� �G�D�Xerhafte Pflege initiiert wurde. 
Diese Gebiete befinden sich zwischen Waltersdorf an der March (Gemeinde Drösing) und 
der Umgebung von Lassee im Marchfeld. Sie umfassen auch vier seit längerer Zeit 
bestehende Naturschutzgebiete mit wertvollen Trockenlebensräumen, darunter mit der 
�Ä�:�H�L�N�H�Q�G�R�U�I�H�U�� �5�H�P�L�V�H�³�� �G�D�V�� �l�O�W�H�V�W�H�� �1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �g�V�W�H�U�U�H�L�F�K�V���� �,�P�� �J�H�J�H�Q�V�W�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q��
Projekt kamen weitere Gebiete zwischen Bernhardsthal und dem Marchfeld dazu, darunter 
ein flächiges Naturdenkmal am Kleinen Wagram bei Lassee und Groissenbrunn (Gemeinde 
Engelhartstetten), das sich teilweise in schlechtem Erhaltungszustand befindet. 
Die bestehenden Managementpläne für diese Gebiete wurden analysiert und im Jahr 2013 
der aktuelle Pflegezustand im Gelände erhoben. Besonders herausgearbeitet wurden 
Flächen mit einem aktuell dringenden Pflegebedarf, der in erster Linie durch die Ausbreitung 
von Gebüschen an Stellen artenreicher Trockenlebensräume gegeben ist. In mehreren 
Gebietsteilen stellt vor allem auch die Ausbreitung der Robinie ein aktuelles Problem dar. Auf 
der Basis dieser Einschätzung erfolgte auch eine Kostenschätzung für dringend notwendige 
Pflegemaßnahmen, die in den einzelnen Gebieten zusätzlich zur laufenden Pflege im 
Rahmen des Agrarumweltprogrammes ÖPUL durchzuführen wären. Auch zur konkreten 
Umsetzung der ÖPUL-Naturschutzmaßnahmen wurden Verbesserungsvorschläge 
erarbeitet. 
�'�D�V���3�U�R�M�H�N�W���V�W�H�O�O�W���D�X�F�K���H�L�Q���3�L�O�R�W�S�U�R�M�H�N�W���]�X�P���$�X�I�E�D�X���H�L�Q�H�V���Ä�)�U�H�L�Z�L�O�O�L�J�H�Q�Q�H�W�]�Z�H�U�N�V�³�� �]�X�U���3�I�O�H�J�H��
der Trockenlebensräume in der Region dar. Es wurde analysiert, welche Pflegemaßnahmen 
in welchen Gebietsteilen gut zur Umsetzung im Rahmen der Freiwilligenpflege geeignet sind. 
Im Wesentlichen handelt es um die händische Entbuschung längerfristig verbrachter 
Lebensräume. In einem Teil des Gebiets am Kleinen Wagram, �G�H�P�� �Ä�/�D�V�V�H�H�U���:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�³����
wurden derartige Pflegemaßnahmen unter Beteiligung einer Gruppe von SchülerInnen aus 
Lassee durchgeführt. Eine Begrenzung für die Freiwilligenpflege ergibt sich in der Region oft 
aus der Größe der zu pflegenden Flächen. Insgesamt ist grundsätzlich mit einem 
beachtlichen Aufwand zur fachlichen und organisatorischen Betreuung von Freiwilligenpflege 
zu rechnen. 
�(�L�Q�H�Q�� �H�L�J�H�Q�V�W�l�Q�G�L�J�H�Q�� �3�U�R�M�H�N�W�W�H�L�O�� �V�W�H�O�O�W�� �G�L�H�� �(�U�D�U�E�H�L�W�X�Q�J�� �H�L�Q�H�U�� �.�D�U�W�H�� �Ä�:�H�U�W�Y�R�O�O�H��
�7�U�R�F�N�H�Q�O�H�E�H�Q�V�U�l�X�P�H�� �G�H�U�� �0�D�U�F�K�U�H�J�L�R�Q�³�� �G�D�U���� �'�D�E�Hi wurden auch die relevanten 
Trockenlebensräume in der Slowakei im Bereich der Marchauen, der angrenzenden 
Sandgebiete und auf den zur March hin gerichteten Hänge der Kleinen Karpaten und des 
Thebener Kogels (Devínska Kobyla) und in Österreich auf dem nahe der Marchmündung 
gelegenen Braunsberg berücksichtigt. Die Karte liegt in einer zweisprachigen Version vor. 
Die Projektergebnisse können für den Aufbau einer Gebietsbetreuung für 
Europaschutzgebiete, Naturschutzgebiete und flächige Naturdenkmäler in Niederösterreich 
und zur Qualitätssteigerung bei den ÖPUL-Naturschutzmaßnahmen verwendet werden. 
Darüber hinaus werden weitere Projekte zur Beweidung am Stillfrieder Kirchberg sowie zur 
langfristigen Pflege von Ackerbrachen im Umfeld des Projektgebiets angeregt. 
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2. Ausgangssituation und Projektstruktur  
Die Region an der unteren March zeichnet sich außer durch die Grenzlage zwischen 
Österreich und der Slowakei und die Nähe zu den Großstädten Wien und Bratislava auch 
durch eine besondere Vielfalt naturschutzfachlich hochwertiger Lebensräume aus, zu denen 
neben denen der einzigartigen Aulandschaft auch eine Reihe von besonders schutzwürdigen 
Trockenlebensräumen gehört. Herausragende Beispiele sind dabei Trocken- bzw. 
Steppenrasen sowie die Pannonischen Sanddünen. 
Für die Sand- und Steppenlebensräume im Bereich des österreichischen Marchfeldes wurde 
in den letzten Jahren eine Reihe von Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen gesetzt. Neben 
zahlreichen Erfolgen wie der Wiederaufnahme der Weidenutzung auf Teilflächen oder der 
Entbuschung wichtiger Flächen sind dabei auch noch zahlreiche Herausforderungen zu 
erkennen, die sowohl die langfristige, nachhaltige Umsetzung von Maßnahmen als auch eine 
Verankerung der hier oft sehr speziellen Anliegen des Naturschutzes bei der lokalen 
Bevölkerung betreffen. 
 
Pflegekonzept  
�,�P�� �J�H�J�H�Q�V�W�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q�� �3�U�R�M�H�N�W�� �V�R�O�O�W�H�Q�� �L�P�� �$�X�I�W�U�D�J�� �G�H�V�� �9�H�U�H�L�Q�V�� �Ä�:�H�L�Q�Y�L�H�U�W�H�O�� �0�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W�³��
weitere Schritte zur langfristigen Sicherung dieser Schutzobjekte gesetzt werden. Im 
Besonderen sollte nach dem in den Jahren 1998 bis 2002 umgesetzten LIFE-Natur-Projekt 
�Ä�3�D�Q�Q�R�Q�L�V�F�K�H���6�D�Q�G�G�•�Q�H�Q�³���H�L�Q���h�E�H�U�E�O�L�F�N���•�E�H�U���G�H�Q���D�N�W�X�H�O�O�H�Q���=�X�V�W�D�Q�G���G�H�U���G�D�P�D�O�V���J�H�S�I�O�H�J�W�H�Q��
Flächen geschaffen werden. Dabei waren auch die seit diesem Projekt und teilweise auch 
schon davor im Rahmen der ÖPUL-Naturschutzmaßnahmen1 gesetzten Maßnahmen auf 
ihre Umsetzung und Zielerfüllung zu überprüfen. Als Ergebnisse sollten konkrete 
Pflegevorschläge für abgrenzbare Raumeinheiten erarbeitet und dabei auch die 
vorhandenen, in erster Linie an Vegetationseinheiten orientierten Pflegevorschläge 
konkretisiert werden. In weiterer Folge sind auch Kostenschätzungen auf Basis dieser 
Pflegevorschläge möglich. 
Die bestehenden Managementpläne wurden analysiert (Literaturstudium), die 
�3�I�O�H�J�H�Y�H�U�H�L�Q�E�D�U�X�Q�J�H�Q�� ���Ä�$�X�I�O�D�J�H�Q�³���� �L�P�� �5�D�K�P�H�Q�� �G�H�U�� �g�3�8�/-Naturschutzmaßnahmen nach 
Rücksprache mit der NÖ Naturschutzabteilung erhoben. In der Zeit von August bis 
September 2013 wurde die Geländearbeit durchgeführt, bei der sämtliche im Auftrag 
enthaltenen Gebiete in Österreich detailliert erhoben, die vom Bearbeiter ergänzten Gebiete 
in Österreich überwiegend und die Gebiete in der Slowakei teilweise besucht wurden. Im 
österreichischen Teil des Projektgebiets wurden dabei 150 Einzelflächen mit einem Gesamt-
Flächenausmaß von etwa 430 ha in 19 Gebieten besucht und beschrieben. 
Die Ergebnisse dieser Erhebungen für die österreichischen Gebiete wurden in eine Tabelle 
und ein Shape-File eingearbeitet. Auf dieser Basis wurde der Umsetzungsstand der 
bisherigen Maßnahmen beurteilt und aktuelle Pflegevorschläge erarbeitet. Mag. Manuela 
ZINÖCKER (Abteilung Naturschutz des Landes NÖ) und DI Thomas ZUNA-KRATKY 
(Gebietsbetreuer) standen als ExpertInnen mit großer Regionalkenntnis zur Verfügung und 
ermöglichten eine weitere Schärfung der Pflegevorschläge.  
 
�3�L�O�R�W�S�U�R�M�H�N�W���Ä�)�U�H�L�Z�L�O�O�L�J�H�Q�Q�H�W�]�Z�H�U�N�³ 
In Form eines Pilotprojekts sollten auch die Möglichkeiten und Grenzen des Aufbaus eines 
�Ä�)�U�H�L�Z�L�O�O�L�J�H�Q�Q�H�W�]�Z�H�U�N�V�³�� �]�X�U�� �'�X�U�F�K�I�•�K�U�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �3�I�O�H�J�H�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�� �I�•�U�� �7�U�R�F�N�H�Q�V�W�D�Q�G�R�U�W�H��
abgeklärt werden. In diesem Rahmen stand auch die fachliche Betreuung einzelner 
Pflegeeinsätze. Dazu gab es intensive Kontakte und Umsetzungsmaßnahmen vor allem in 

                                                
1 ÖPUL: Österreichisches Programm für eine umweltgerechte Landwirtschaft; Die ÖPUL-
�1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q�� �Q�D�F�K�� �G�H�U�� �&�R�G�L�H�U�X�Q�J�� �L�P�� �0�H�K�U�I�D�F�K�D�Q�W�U�D�J�� �•�E�O�L�F�K�H�U�Z�H�L�V�H�� �D�O�V�� �Ä�:�)�³��
bezeichnet (ursprüngliche offizielle Bezeichnung der ÖPUL-�0�D�‰�Q�D�K�P�H�����Ä�3�I�O�H�J�H���|�N�R�O�R�J�L�V�F�K���Z�H�U�W�Y�R�O�O�H�U��
�)�O�l�F�K�H�Q�³������ �7�D�W�V�l�F�K�O�L�F�K�� �K�D�E�H�Q�� �V�L�F�K�� �G�L�H�� �J�H�Q�D�X�H�Q�� �%�H�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J�H�Q�� �V�R�Z�R�K�O�� �G�H�V�� �g�3�8�/�� �D�O�V�� �D�X�F�K�� �G�H�U��
Maßnahmen sowie auch die Codierungen zwischen den einzelnen ÖPUL-Perioden immer wieder in 
Details verändert. 
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�G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H���/�D�V�V�H�H���X�Q�G���K�L�H�U���Z�L�H�G�H�U�X�P���L�P���%�H�U�H�L�F�K���G�H�V���I�O�l�F�K�L�J�H�Q���1�D�W�X�U�G�H�Q�N�P�D�O�V���Ä�/�D�V�V�H�H�U��
�:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�³�������(�L�Q�H���,�Q�I�R�Y�H�U�D�Q�V�W�D�O�W�X�Q�J���V�R�Z�L�H���]�Z�H�L���3�I�O�H�J�H�H�L�Q�V�l�W�]�H�I�D�Q�G�H�Q���V�W�D�W�W�� 
Darüber hinaus wurden auch die praktischen und rechtlichen Möglichkeiten für zukünftige 
�Z�H�L�W�H�U�H���Ä�3�I�O�H�J�H�H�L�Q�V�l�W�]�H�³���D�Q�D�O�\�V�L�H�U�W���X�Q�G���G�L�H���3�I�O�H�J�H�Y�R�U�V�F�K�O�l�J�H���G�H�V���.�R�Q�]�H�S�W�V���D�X�I���L�K�U�H���(�L�J�Q�X�Q�J��
�]�X�U���8�P�V�H�W�]�X�Q�J���L�P���5�D�K�P�H�Q���Y�R�Q���Ä�)�U�H�L�Z�L�O�O�L�J�H�Q�S�I�O�H�J�H�³���•�E�H�U�S�U�•�I�W�� 
 
�.�D�U�W�H���Ä�:�H�U�W�Y�R�O�O�H���7�U�R�F�N�H�Q�O�H�E�H�Q�V�U�l�X�P�H���G�H�U���0�D�U�F�K�U�H�J�L�R�Q�³ 
Ergänzend war auch die Darstellung wertvoller Trockenlebensräume in der Marchregion 
(Weinviertel-Marchfeld und Slowakei) in einer für die Öffentlichkeitsarbeit bestimmten Karte 
ein Teil des Projekts. Nach der Auswahl der darzustellenden Gebiete wurde ein Entwurf für 
die Karte im Büro AVL erarbeitet.  
 
 



 7 

3. Gebietsauswahl  
Die erste Basis für die Auswahl der im Rahmen des Projekts zu bearbeitenden Gebiete 
bildeten die Flächen, auf denen im Rahmen des erwähnten LIFE-Projekts 
Pflegemaßnahmen durchgeführt wurden: 

�x Naturschutzgebiet Sandberge Oberweiden 
�x Naturschutzgebiet Wacholderheide Obersiebenbrunn 
�x Naturschutzgebiet Weikendorfer Remise 
�x Gerichtsberg bei Marchegg 
�x Erdpresshöhe bei Lassee 
�x Naturschutzgebiet Lassee 
�x �Ä�,�Q���G�H�Q���6�D�Q�G�E�H�U�J�H�Q�³���E�H�L���'�U�|sing bzw. Waltersdorf an der March 

 
Auf Vorschlag des Auftraggebers sowie nach Rücksprache mit der NÖ Naturschutzabteilung 
kamen folgende Gebiete dazu: 

�x ein aus zwei Teilgebieten bestehendes flächiges Naturdenkmal am Kleinen Wagram 
in den Gemeinden Lassee und Engelhartstetten 

�x �G�D�V���J�H�S�O�D�Q�W�H���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�:�L�Q�G�P�•�K�O�H�³���L�Q���G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H���/�D�V�V�H�H 
�x ein Gebiet mit silikatischen Sand-Trockenrasen in den Erlwiesen bei Bernhardsthal 

Die NÖ Naturschutzabteilung beabsichtigt eine Erweiterung des bestehenden 
Naturschutzgebietes (NSG) Sandberge Oberweiden und die Einrichtung der neuen NSG 
�*�H�U�L�F�K�W�V�E�H�U�J�����(�U�G�S�U�H�V�V�K�|�K�H�����Ä�,�Q���G�H�Q���6�D�Q�G�E�H�U�J�H�Q�³���X�Q�G���Ä�:�L�Q�G�P�•�K�O�H�³�����$�O�O�H���G�L�H�V�H���*�H�E�L�H�W�H���V�L�Q�G��
�7�H�L�O�H���G�H�U���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���(�X�U�R�S�D�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H���Ä�3�D�Q�Q�R�Q�L�V�F�K�H���6�D�Q�G�G�•�Q�H�Q�³���E�]�Z�����Ä�0�D�U�F�K-Thaya-
�$�X�H�Q�³�� 
 
Weitere Gebiete mit naturschutzfachlich wertvoller Trockenvegetation im österreichischen 
Teil des Projektgebiets wurden nach der Geländekenntnis des Bearbeiters bzw. nach 
Expertenkontakten ergänzt. 
 
Die Auswahl der Gebiete in der Slowakei, die auf der Karte der wertvollen 
Trockenlebensräumen dargestellt werden sollten, erfolgte auf der Basis der auf der 
�+�R�P�H�S�D�J�H�� �G�H�U�� �V�W�D�D�W�O�L�F�K�H�Q�� �V�O�R�Z�D�N�L�V�F�K�H�Q�� �1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� ���â�W�i�W�Q�D�� �R�F�K�U�D�Q�D�� �S�U�t�U�R�G�\��
�6�O�R�Y�H�Q�V�N�H�M�� �U�H�S�X�E�O�L�N�\���� �â�2�3�� �6�5���� �Z�Z�Z���V�R�S�V�U���V�N���� �Y�H�U�|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�W�H�Q�� �,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q�� �]�X��den 
relevanten Natura 2000-Gebieten und den dort vorhandenen FFH-Schutzobjekten und 
ergänzend eigenen Gelände- und Literaturkenntnissen des Verfassers. 
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Abb. 1: Lückiger Silikat-Sand-�7�U�R�F�N�H�Q�U�D�V�H�Q���E�H�L���/�D�N�ã�i�U�V�N�D���1�R�Y�i���9�H�V�� 
 

 
Abb. 2: Devínska lesostep (Thebener Waldsteppe) nahe der Marchmündung. 
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Insgesamt ergab sich so folgende Auswahl der bearbeiteten Gebiete, die grob von Norden 
nach Süden geordnet durchnummeriert wurden. 
 
Die grün hinterlegten Gebiete wurden �G�D�E�H�L���Q�X�U���L�Q���G�H�U���.�D�U�W�H���Ä�:�H�U�W�Y�R�O�O�H���7�U�R�F�N�H�Q�O�H�E�H�Q�V�U�l�X�P�H��
�L�Q�� �G�H�U�� �0�D�U�F�K�U�H�J�L�R�Q�³�� �E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�W���� �Q�L�F�K�W�� �M�H�G�R�F�K�� �E�H�L�P�� �3�I�O�H�J�H�N�R�Q�]�H�S�W�� �X�Q�G��
�Ä�)�U�H�L�Z�L�O�O�L�J�H�Q�Q�H�W�]�Z�H�U�N�³�� 
 
1 Erlwiesen bei Bernhardsthal 
2 Tumuli bei Bernhardsthal und Rabensburg 
3 Sandfeld bei Ringelsdorf 
4 Sandgebiet Borova bei Moravský Svätý Ján 
�����Ä�,�Q���G�H�Q���6�D�Q�G�E�H�U�J�H�Q�³���E�H�L���:�D�O�W�H�U�V�G�R�U�I���D�Q���G�H�U���0�D�U�F�K 
�����-�X�E�L�O�H�\�Q�\���O�H�V�����-�X�E�L�O�l�X�P�V�Z�D�O�G�����E�H�L���â�D�ã�W�t�Q-�6�W�U�i�å�H 
�����6�D�Q�G�G�•�Q�H���E�H�L���/�D�N�ã�i�U�V�N�D���1�R�Y�i���9�H�V 
�����0�L�O�L�W�l�U�J�H�E�L�H�W���=�i�K�R�U�L�H���E�H�L���3�O�D�Y�H�F�N�ê���0�L�N�X�O�i�ã 
�����6�D�Q�G�J�H�E�L�H�W���â�L�U�R�N�i���E�H�L���0�D�O�D�F�N�\ 
10 Kirchberg bei Stillfried 
�������Ä�=�Z�L�H�I�H�O�K�D�S�³���E�H�L���6�W�L�O�O�I�U�L�H�G 
12 Badwiese bei Marchegg 
13 Gerichtsberg bei Marchegg 
14 Sandberge Oberweiden 
�������Ä�6�F�K�P�H�W�W�H�U�O�L�Q�J�V�Z�L�H�V�H�³���E�H�L���6�F�K�|�Q�I�H�O�G 
16 Schönfelder Wacholderheide 
17 Brunnfeld bei Untersiebenbrunn 
18 Weikendorfer Remise 
19 Wacholderheide Obersiebenbrunn 
20 Kleiner Wagram bei Gänserndorf-Süd 
�������Ä�:�L�Q�G�P�•�K�O�H�³���E�H�L���/�D�V�V�H�H 
�������Ä�2�E�H�U�H���+�H�L�G�H�³���E�H�L���/�D�V�V�H�H 
23 Erdpresshöhe bei Lassee 
24 Kleiner Wagram bei Breitensee, Groissenbrunn und Schloßhof 
25 Vrchná hora bei Stupava 
26 Sandberg bei Devínska Nová Ves 
27 Devínska lesostep (Thebener Waldsteppe) 
28 Braunsberg bei Hainburg 
 
 
Übersichtskarten zu den Gebieten finden sich im Anhang 1. 
 
 
Der Braunsberg bei Hainburg wurde als auf österreichischen Staatsgebiet unmittelbar im 
Bereich der Marchmündung gelegener, überregional bedeutsamer Trockenstandort für die 
Kartendarstellung ergänzt. Er ist ein Teil der Hainburger Berge und wurde daher ansonsten 
im Rahmen des Projekts nicht weiter bearbeitet. 
 
In einer Entwurfversion war auch noch die Darstellung des Trockenstandorts Devínska 
hradná skala (Thebener Burgfelsen) vorgesehen. Wegen der geringen zur Verfügung 
stehenden Informationen zur naturschutzfachlichen Bedeutung dieses doch eher 
landschaftlich und kulturhistorisch bedeutsamen Standorts und von Darstellungsproblemen 
in der Karte wurde dieses Gebiet jedoch wieder weggelassen. 
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4. Pflegekonzept, Teil A: Gebietsbeschreibungen  
Im Folgenden werden die österreichischen Projektgebiete hinsichtlich ihrer 
naturschutzfachlichen Situation und des grundsätzlichen aktuellen Pflegebedarfs kurz 
beschrieben. Dies versteht sich als Ergänzung bzw. Aktualisierung gegenüber RÖTZER 
(2004) und den vom LIFE-Projekt aus den Jahren 1998 bis 2002 vorhandenen 
Gebietsbeschreibungen. Flächenscharfe Situationsanalysen und Pflegevorschlägen finden 
sich in der ergänzenden Tabelle im Anhang. 
 
Erlwiesen bei Bernhardsthal (Gebiet 1)  
Kleinflächiger Trockenstandort mit silikatischen Sanden unmittelbar an der Grenze zur 
Tschechischen Republik (in Österreich Flächengröße etwa 1 ha); Ein kleiner Teil der Fläche 
wird gemeinsam mit angrenzenden wechselfeuchten Auwiesen als Mähwiese genutzt und ist 
in gutem Zustand, der Rest stellt eine ältere Ackerbrache auf dem sandigem Standort dar, in 
dem sich kleinflächig Sandspezialisten etablieren konnten.  
 

 
Abb. 3: Mähwiese und Ackerbrache auf silikatischem Sand in den Erlwiesen bei Bernhardsthal. 
 
Tumuli bei Bernhardsthal und Rabensburg (Gebiet 2)  
Bernhardsthal: Kleinflächige Löss-Trockenrasen auf prähistorischen Grabhügeln in der 
Ackerbaulandschaft; Die Ränder eines Hügels sind mäßig verbuscht. Zwischen den Hügeln 
befindet sich eine junge Ackerbrache, die auch einen Lebensraum für das Ziesel darstellt; 
Die Flächen werden im Rahmen des ÖPUL gepflegt. 
Rabensburg: Kleinflächige Löß-Trockenrasen auf prähistorischen Grabhügeln in der 
Ackerbaulandschaft westlich der Nordbahn; Auf einem Hügel steht eine Kapelle. Die 
Trockenrasen werden offensichtlich mit unterschiedlicher Häufigkeit gemäht. Zwischen den 
Hügeln befindet sich eine Glatthafer-dominierte Ackerbrache. Es erfolgt keine ÖPUL-
Teilnahme. 
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Abb. 4: Trockenrasen auf prähistorischen Grabhügeln in der Ackerbaulandschaft oberhalb der 
Thayaauen bei Bernhardsthal. 
 
Sandfeld bei Ringelsdorf (Gebiet 3)  
Relativ dichter Silikat-Sand-Trockenrasen in der Aulandschaft in unmittelbarem Kontakt zu 
Feuchtlebensräumen; Die Flächen waren längere Zeit verbracht, wurden im Jahr 2009 
geschwendet und werden seither im Rahmen der ÖPUL-Maßnahme WF wieder 
bewirtschaftet. Ein Schwarznussbestand auf einer Teilfläche sollte entfernt werden. 
 
�Ä�,�Q���G�H�Q���6�D�Q�G�E�H�U�J�H�Q�³���E�H�L���:�D�O�W�H�U�V�G�R�U�I�����*�H�E�L�H�W������ 
Relativ großflächige Trockenstandorte auf Silikatsand, von denen etwa 5 ha nach einem 
Windwurf im Jahr 2008 und nachfolgenden Pflegemaßnahmen einen lückigen Sand-
Trockenrasen mit vorherrschendem Silbergras darstellen; Die Fläche wird im Rahmen des 
ÖPUL mit Schafen beweidet, aufkommende Gehölze (v.a. Föhren) werden regelmäßig 
entfernt. Zusätzliche Pflegemaßnahmen sind vor allem auf einer durch Oberbodenabtrag 
entstandenen künstlichen Anschüttung erforderlich. Dort ist auf einer Fläche von etwa 0,5 ha 
derzeit eine Reitgrasbrache entwickelt, die zusätzlich zur Beweidung regelmäßig gemäht 
werden sollte. 
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Abb. 5: Lückige, beweidete Silbergrasflur bei Waltersdorf. 
 
Kirchberg bei Stillfried (Gebiet 10)  
Kleinflächige Löß-Trockenrasen und verinselte Vorkommen der Kammquecke (Agropyron 
pectinatum) auf einem von Weingartenbrachen geprägten Hügel mit Kirche und 
bedeutsamen archäologischen Fundorten; Die Kammquecke, eine vorwiegend in Ostasien 
verbreitete Art, hat hier vermutlich ihre letzten natürlichen Vorkommen im Osten Österreichs. 
Erste Vorarbeiten zu einem Pflegekonzept mit Mahd und Beweidung auf Teilflächen wurden 
von ZUNA-KRATKY im Auftrag des Weinviertel Managements in Kontakt mit Frau Dr. 
Walpurga ANTL-WEISER vom Museum für Urgeschichte in Stillfried durchgeführt. Im Jahr 
2011 konnten in diesem Rahmen mehrere Vorkommen der Kammquecke am Stillfrieder 
Kirchberg bestätigt werden. Die potenzielle Weidefläche könnte mehrere Hektar umfassen. 
 
�Ä�=�Z�L�H�I�H�O�K�D�S�³���E�H�L���6�W�L�O�O�I�U�L�H�G�����*�H�E�L�H�W�������� 
Kleinflächige Löss-Trockenrasen mit Gebüschbeständen zwischen Weingärten; Ein großer 
Bestand der Zwerg-Mandel (Prunus tenella) sowie kleinere Vorkommen der Bibernell-Rose 
(Rosa pimpinellifolia) auf Böschungen im südwestlichen Teil des Weinbauriedes konnten bei 
einer Nachsuche Anfang April 2014 bestätigt werden. 
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Abb. 6: Löss-Trockenrasen mit Zwerg-Mandel auf einer Böschung im südwestlichen Teil des Riedes 
�Ä�=�Z�L�H�I�H�O�K�D�S�³���E�H�L���6�W�L�O�O�I�U�L�H�G�� 
 
Badwiese bei Marchegg (Gebiet 12)  
Kleinflächige Silikat-Trockenrasen in der Aulandschaft, verzahnt mit wechselfeuchten 
Auwiesen; Die Wiesen werden gemäht (ÖPUL Maßnahme WF). Zur Erhaltung der 
Besonderheiten der Sand-Trockenrasen sind zusätzliche Maßnahmen zur Schaffung offener 
Standorte notwendig, die vom Grundeigentümer (WWF) auch bisher schon durchgeführt 
wurden. Gegenwärtig wird die Machbarkeit großflächiger Beweidung in diesem Gebiet 
untersucht, was für die Trockenstandorte grundsätzlich günstig wäre. 
 
Gerichtsberg bei Marchegg (Gebiet 13)  
Sichelförmige Sanddüne mit Federgrassteppe; Im Rahmen des LIFE-Projekts wurden 
Robinien- und Fliederbestände auf der Düne entfernt und die umgebende Ackerfläche (über 
5 ha) stillgelegt und teilweise mit Samen gefährdeter Arten der Sand-Trockenrasen eingesät; 
Gegenwärtig wird gemäht und teilweise offenbar auch mit einer Egge etc. für offene 
Sandstandorte gesorgt. Grundsätzlich ist die gegenwärtige Vorgehensweise mit Mahd und 
zusätzlicher Schaffung offener Sandstandorte eine geeignete Form der Pflege, eine 
Beweidung wäre jedoch günstiger. Vor einigen Jahren war die Beweidung dieser Fläche 
geplant, kam jedoch aus persönlichen Gründen des Bewirtschafters nicht zustande. Gegen 
aufkommende Robinien muss weiterhin konsequent vorgegangen werden. 
 
Sandberge Oberweiden (Gebiet 14)  
Markanter, großteils mit Federgrassteppe bewachsener Sanddünenzug mit angrenzenden 
großflächigen Steppenrasen (über 50 ha); Kleinflächig sind lückige Karbonat-Sand-
Trockenrasen und Wacholderheiden anzutreffen, großflächig auch Gebüsche mit viel 
Steinweichsel. Das Naturschutzgebiet besteht seit 1960, noch länger besteht eine derzeit als 
Trainingsstrecke genutzte Trabrennbahn. Eine Beweidung wurde seitens der Gemeinde als 
Grundeigentümmer stets abgelehnt, dennoch ist durch regelmäßige Mahd (WF-Teilnahme 
seit 1995) ein Großteil der Flächen in relativ gutem Erhaltungszustand. Im Rahmen des 
LIFE-Projekts wurden differenzierte Mähtermine und auf einzelnen Feldstücken auch eine 
jährliche Rotation eines unbewirtschafteten Anteils von 30% vereinbart. Jedenfalls besteht 
Handlungsbedarf hinsichtlich schwer mähbarer Teilflächen im Bereich des Dünenzuges, die 
offenbar doch mehrere Jahre hindurch nicht gemäht werden. Völlig verbracht präsentieren 
sich Flächenteile von über 8 ha im Süden der Rennbahn. Hier und auf Offenlandinseln in den 
angrenzenden Schwarzföhrenforsten wäre die Aufnahme von Pflegemaßnahmen sinnvoll, im 
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zweiten Fall ist dazu eine Abklärung hinsichtlich des Status von Flächenteilen als Wald im 
Sinne des Forstgesetzes notwendig. Aus naturschutzfachlicher Sicht nicht problemfrei ist die 
gegenwärtige Bestandesumwandlung alter Schwarzföhren- in Laubholzforste. Dabei sollten 
bestehende waldfreie Offenflächen erhalten, das Aufkommen von Problemarten wie Robinie 
und Götterbaum verhindert und langfristig ein naturnaher Wald mit Lichtungen und 
strukturreichen Waldrändern angestrebt werden. Als günstig kann hingegen das Ergebnis 
der Rückführung von Ackerflächen in Steppenrasen in Randbereichen beurteilt werden. Hier 
ist auch eine Erweiterung des Naturschutzgebietes beabsichtigt. 
 

 
Abb. 7: Gemähte Steppenrasen und Bestandesumwandlungen ehemaliger Schwarzföhrenforste im 
westlichen Teil des Sanddünenzuges bei Oberweiden. 
 
�Ä�6�F�K�P�H�W�W�H�U�O�L�Q�J�V�Z�L�H�V�H�³���E�H�L���6�F�K�|�Q�I�H�O�G�����*�H�E�L�H�W�������� 
Von einem ehemaligen schmalen Trockenrasen zwischen Äckern und einem 
Schwarzföhrenforst sind heute nur mehr Reste vorhanden. Ein kleiner, aus heutiger Sicht 
jedoch nicht der wichtigste Teil, wurde 1983 zum Naturdenkmal erklärt und vom Land NÖ 
angekauft (ca. 0,6 ha). Bei dichten Fliedergebüschen steht eine Entscheidung an, ob die 
Entwicklung zu einem naturnahen Wald eingeleitet oder doch noch die Wiederherstellung 
artenreichen Graslandes versucht werden soll. Auf etwa 0,6 ha im Eigentum der Gemeinde 
Lassee wären jedoch Pflegemaßnahmen zur Erhaltung der Offenflächen und zur Freistellung 
des Wacholders sinnvoll. 
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Abb. 8: �Ä�6�F�K�P�H�W�W�H�U�O�L�Q�J�V�Z�L�H�V�H�� �E�H�L�� �6�F�K�|�Q�I�H�O�G���� �Y�R�Q�� �G�H�U�� �$�X�V�E�U�H�L�Wung von Fliedergebüschen gefährdete 
Trockenrasenrest. 
 
Schönfelder Wacholderheide (Gebiet 16)  
Von der vor langer Zeit als Weide genutzten Wacholderheide mit bis zu 4 m hohen 
Sanddünen sind nach alten Föhrenaufforstungen, intensiver jagdlicher Nutzung, dem 
Aufkommen von Robinien, der Anlage eines Golf-Übungsgeländes am Rand des Gebiets 
und Bestandesumwandlungen zu Laubholzforsten nur mehr kleine Reste vorhanden. 
Grundsätzlich erscheint auf einer Fläche von über 10 ha jedoch die Aufnahme von 
Pflegemaßnahmen, am besten durch Beweidung, aus naturschutzfachlicher Sicht noch 
immer als sinnvoll, wobei jedoch eine forstrechtliche Abklärung notwendig wäre. Als kleine 
Fläche in gutem Zustand präsentiert sich gegenwärtig eine Sanddüne mit 
Trockenrasenvegetation am westlichen Rand des Gebiets (ca. 0,4 ha). Hier wäre eine 
regelmäßige Mahd sinnvoll. 
 
Brunnfeld bei Untersiebenbrunn (Gebiet 17)  
Die Entwicklung einer etwa 6 ha großen Ackerbrache mit Trockenrasenarten kann hier 
offenbar als Erfolgsgeschichte privater Naturschutzbemühungen gesehen werden. Als WF 
angemeldet ist lediglich eine etwa 1 ha große angrenzende Trockenwiese auf der Trasse 
einer Hochspannungsleitung durch alte Schwarzföhrenforste. Zusätzlicher Pflegebedarf mit 
mittlerer Dringlichkeit besteht aus naturschutzfachlicher Sicht im angrenzenden, weitgehend 
bewaldeten Sanddünengelände. 
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Abb. 9: Kleinflächige offene Sandflächen in der Ackerbrache im Brunnfeld bei Untersiebenbrunn. 
 
Weikendorfer Remise (Gebiet 18)  
Im ältesten Naturschutzgebiet Österreichs blieb die Steppenvegetation im Wesentlichen nur 
im südlichen, im Eigentum der Gemeinde stehenden, Gebietsteil erhalten. Die 
Donauschotter weisen hier nur stellenweise geringe Bedeckungen mit Sand auf. Im 
westlichen Teil der Offenfläche werden etwa 20 ha im Rahmen des ÖPUL gemäht. Dieser 
Teil weist heute wesentlich geringere Verbrachungstendenzen auf als vor dem LIFE-Projekt, 
als großflächig eine dichte Streuschicht vorhanden waren. Problematischer ist der Zustand 
des östlichen Teils dieser Offenfläche. Dort wurden zwar um das Jahr 2000 großflächige 
Ligustergebüsche geschwendet und die Beweidung mit Schafen wieder aufgenommen, es 
stand jedoch von Anfang an eine zu geringe Zahl von Weidetieren zur Verfügung. In der 
Folge macht die Fläche heute überwiegend einen verbrachten Eindruck. Nur in wenig 
besserem Zustand ist der etwa 3,5 ha große Anteil dieser Offenlandinsel am 
Gemeindegebiet von Obersiebenbrunn (und damit außerhalb des Naturschutzgebiets), wo 
ebenfalls im Rahmen des LIFE-Projekts Pflegemaßnahmen aufgenommen wurden. Die 
großflächigen Forste innerhalb des Naturschutzgebiets sind erst etwa 40 Jahre alt. Der 
langfristige Umgang mit ihnen kann als eine Herausforderung für den Naturschutz in der 
Zukunft gesehen werden. 
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Abb. 10: Nur mit geringer Intensität beweidete östliche Teile der Offenfläche und angrenzende jüngere 
Föhrenforste in der Weikendorfer Remise. 
 
Wacholderheide Obersiebenbrunn (Gebiet 19)  
Zwei Offenlandinseln mit Trockenrasen über Schotter bzw. Sand und bemerkenswerten 
Wacholderbeständen; Naturschutzgebiet seit 1980; Erste Pflegemaßnahmen mit 
großflächigem Forsthäckslereinsatz wurden im Rahmen des LIFE-Projekts gesetzt. Seither 
werden die Offenflächen auch mit Schafen beweidet. Der Gesamtzustand ist heute etwas 
besser als bei den Weiden in der Weikendorfer Remise, dennoch ist auch hier die 
Besatzstärke viel zu gering und vor allem auf der nördlichen Teilfläche sind auf einer Fläche 
von über 2 ha trotz Beweidung dichte Gebüsche und Robinien-Jungwuchs vorhanden. Die 
Forste im Naturschutzgebiet sind von Robinie dominiert und sollten langfristig in naturnahen 
Wald umgewandelt werden. 
 

 
Abb. 11: Die nördliche Offenfläche der Obersiebenbrunner Wacholderheide mit Wacholderbestände 
und stellenweise dichten Gebüschen. 
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Kleiner Wagram bei Gänserndorf -Süd (Gebiet 20)  
Die über 3 ha großen Trockenrasenflächen an der inmitten von Aufforstungen gelegenen 
Terrassenkante befinden sich trotz des Fehlens von Pflegemaßnahmen oder eines 
Schutzstatus in erstaunlich gutem Zustand. Die Wiederaufnahme einer Nutzung durch 
Beweidung oder Mahd wäre günstig, ist aber nicht dringend. Die angrenzenden Forste sind 
von Eichen dominiert. Am westlichen Rand des Trockenrasenstreifens befindet sich eines 
der größten Kuhschellen-Vorkommen des Marchfeldes. 
 

 
Abb. 12: Schotter-Trockenrasen am Kleinen Wagram bei Gänserndorf Süd. 
 
�Ä�:�L�Q�G�P�•�K�O�H�³���E�H�L���/�D�V�V�H�H�����*�H�E�L�H�W�������� 
Die über 3 ha große Ackerfläche an einem Sandstandort wurde ab 2002 stillgelegt und mit 
Arten der Sand-Trockenrasen eingesät. Im Rahmen des ÖPUL wird sie jährlich gemäht, 
wobei eine jährlich rotierende ungemähte Fläche von 6-10% vorgesehen ist. Pionierstadien 
junger Sandrasen und eine entsprechende Häufigkeit ihrer Spezialisten, allen voran die 
Sand-Nelke (Dianthus serotinus) sind noch häufig. Langfristig wäre Beweidung günstiger als 
Mahd. Angrenzende kleinflächige Gebüsche mit Flieder und Bocksdorn sollten entfernt, 
einzelne Exemplare der Steinweichsel belassen, und dieser Flächenteil ebenfalls gemäht 
werden. 
 
�Ä�2�E�H�U�H���+�H�L�G�H�³���E�H�L���/�D�V�V�H�H����� ���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���/�D�V�V�H�H�����*�H�E�L�H�W�������� 
Grundsätzlich stellt das etwa 1,4 ha große, seit 1942 bestehende Naturschutzgebiet einen 
kleinen Rest früherer Puszta-ähnlicher Weideflächen auf der Praterterrasse bei Lassee dar. 
Es ist von Robinien- und Föhrenforsten umgeben und weist eine flache Sanddüne mit einem 
markanten Dünental auf. An die feuchten Standortsbedingungen, die vor fast einem 
Jahrhundert in den Mulden herrschten, erinnert nur mehr ein regional einzigartiger Bestand 
der Kriechweide (Salix repens). In den 1990er-Jahren war das NSG von fehlender Nutzung 
und der Ausbreitung der Goldrute am Südrand der Fläche geprägt. Ein zusätzliches Problem 
war die Ablagerung von Ernterückständen. Nach Pflegemaßnahmen im Rahmen des LIFE-
Projekts und der regelmäßigen Mahd im Rahmen des ÖPUL befindet sich der Steppenrest 
heute in deutlich besserem Zustand. Grundsätzlich sollte nicht zu spät gemäht werden und 
kleinere Goldrutenbestände sollten durch selektive frühere Mahd nachhaltig entfernt werden. 
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Erdpresshöhe bei Lassee (Gebiet 22)  
Die etwa 3 ha großen Flächen um die markante, von Windschutzanlagen umgebene 
Sanddüne waren in den 1990er-Jahren großflächig von Goldrute bewachsen. Auch hier 
waren verschiedene Ablagerungen ein Problem. Nach ersten Pflegemaßnahmen im Rahmen 
des LIFE-Projekts wurde hier zunächst mit einer Schafherde beweidet, später jedoch jährlich 
gemäht. Gegenwärtig besteht das Problem darin, dass schwer mähbare, unebene Teile nicht 
mitgemäht werden. Dort breitet sich wieder die Goldrute aus. Für randliche 
Gehölzpflanzungen, darunter auch eine erst vor etwa 15 Jahren angelegte, etwa 0,8 ha 
große Eschenaufforstung, kann wahrscheinlich nur die langfristige Entwicklung zu einem 
naturnahen Wald empfohlen werden. Ein kleiner ehemaliger Sandabbau war früher der 
Lebensrum einer Uferschwalbenkolonie und wird gegenwärtig vermutlich vom Bienenfresser 
genutzt. Hier wäre ein gelegentliches vorsichtiges Nachgraben der Steilwand mit einem 
Bagger zu empfehlen. 
 

 
Abb. 13: Gemähte Sand-Trockenrasen und Goldrutenbestände in ungemähten Teilflächen auf der 
Erdpresshöhe bei Lassee. 
 
Kleiner Wagram bei Breitensee, Groissenbrunn und Schloßhof  (Gebiet 24)  
Hinsichtlich des Pflegezustandes sind hier mehrere Gebietsteile zu unterscheiden: 
Trockenrasen bei Breitensee: Wie auch schon Ende der 1990er-Jahre war die Fläche bei der 
Begehung im Sommer 2013 in bemerkenswert gutem Zustand. Die süd- bis 
südwestexponierten Trockenrasen stocken auf besonders flachgründigen Schotterböden. 
Robinien kommen nur kleinflächig auf. Die Fläche hat keinen Schutzstatus. Ob und von wem 
hier Pflegemaßnahmen gesetzt werden, ist nicht bekannt. 
�Ä�/�D�V�V�H�H�U�� �:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�³�� ���7�H�L�O�� �G�H�V�� �1�'���� Dieser Gebietsteil stellte einen besonderen 
Schwerpunkt des Projekts dar. Um 1990 wurden die Flächen mit Trockenvegetation von 
ZINÖCKER eingehend vegetationsökologisch untersucht. Seit 1991 besteht auf den 
Flächenteilen mit alten, artenreichen Trocken- und Halbtrockenrasen das flächige 
Naturdenkmal mit einem weitgehenden Eingriffsverbot. Es können verschiedene Typen von 
Trocken- und Halbtrockenrasen unterschieden werden. Der Großteil der Trocken- und 
Halbtrockenrasen liegt seit Jahrzehnten brach. Als problematisch sind hier die Ausbreitung 
des Gatthafers, die Entwicklung einer Streuschicht, die Ausbreitung von Gebüschen und vor 
allem das Aufkommen eines mittlerweile etwa 0,25 ha großen Bestandes von Robinien-
Jungwuchs am Rand des Naturdenkmals zu bewerten. Pflegemaßnahmen im Rahmen des 
gegenständlichen Projekts wurden auf Flächen im Eigentum der Gemeinde und der Pfarre 
Lassee gesetzt, die nicht im Rahmen des ÖPUL gepflegt werden. 
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Abb. 14: �9�H�U�E�U�D�F�K�W�H�U���7�U�R�F�N�H�Q�U�D�V�H�Q���X�Q�G���*�H�E�•�V�F�K�H���D�P���6�•�G�K�D�Q�J���G�H�V���Ä�/�D�V�V�H�H�U���:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�V�³�� 
 
Acker- und Weingartenbrachen im östlic�K�H�Q���7�H�L�O���G�H�V���Ä�/�D�V�V�H�H�U���:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�V�³�� Außerhalb des 
Naturdenkmals sind hier teils besonders artenreiche Brachen entwickelt. Die Pflege wurde 
um 1990 vom Distelverein fachlich betreut, seit 1995 erfolgt sie im Rahmen der ÖPUL-
Naturschutzmaßnahmen. Überwiegend wird auf diesen Flächen gehäckselt. Dieser 
Gebietsteil war kein Teil des gegenständlichen Projekts. 
Groissenbrunner Heide (Teil des ND): Die etwa 5,5 ha großen Schotter-Trockenrasen am 
Südhang des Kleinen Wagrams sind im Eigentum der Gemeinde Engelhartstetten, werden 
von einem ortsansässigen landwirtschaftlichen Betrieb gemäht und mit Ziegen beweidet und 
sind in einem hervorragenden Erhaltungszustand. Allenfalls wäre noch die Umwandlung der 
kleinen Robinienforste in naturnahe Wälder ein zusätzliches naturschutzfachliches Ziel. 
 

 
Abb. 15: Gemähter und beweideter Schotter-Trockenrasen auf der Groissenbrunner Heide. 
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Trockenrasen beim Marienbründl bei Groissenbrunn: Die über 3 ha große Fläche ist 
überwiegend im Eigentum des NÖ Naturschutzbundes und wird von einem weiteren örtlichen 
Betrieb gemäht. Zusätzlich zur Mahd sollte kleinflächig aufkommender Robinien-Jungwuchs 
nachhaltig entfernt werden. 
Halbtrockenrasen bei Schloßhof: Am Südhang bei Schloßhof befindet sich noch eine 
Halbtrockenrasenfläche, die einschließlich kleinerer verbuschter Bereiche etwa 2 ha umfasst. 
Im Unterschied zu den 1990er-Jahren erfolgt die Mahd heute regelmäßig, die Gebüsche 
wurden reduziert und eine ehemalige Ackerfläche am Hangfuß in die Nutzung einbezogen. 
Die Flächen sind als Teil des historischen Ensembles um Schloßhof im Eigentum der 
Republik Österreich (Burghauptmannschaft). 
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5. Pflegekonzept, Teil B: Pflegevorschläge  
 
Beweidung  
Für pannonische Trocken- und Halbtrockenrasen stellt Beweidung die optimale 
Pflegemaßnahme dar. Die artenreichen Graslandlebensräume der Region sind durch 
jahrhundertelange Weidenutzung entstanden. In früheren Zeiten wurden sowohl Flächen in 
der Sandbodenzone als auch auf Schotterböden wie auf der Schloßhofer Platte großflächig 
beweidet. Nach einem Rückgang im 19. Jahrhundert kam die Tradition der Beweidung im 
Marchfeld in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem weitgehenden Erliegen. Um 
1990 waren die Trockenrasen der Marchregion wie auch einzelne Gebietsteile mit 
Weingartenbrachen in Folge fehlender Weidenutzung von Verbrachung und Verbuschung 
geprägt. Später begannen neuere Strategien des Naturschutzes zu greifen und Gebiete wie 
die Weikendorfer Remise wurden wieder beweidet. 
Traditionellerweise wurden die Weideflächen der Trockengebiete im Osten Österreichs von 
verschiedenen Tierarten (Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen) genutzt. Grundsätzlich ist mit jeder 
dieser Arten trotz Unterschieden im Fressverhalten eine naturschutzgerechte Beweidung von 
Trocken- und Halbtrockenrasen möglich. Im Einzelfall kommt es auf die Organisation des 
Weidebetriebes und die Lenkung des Weideeinflusses an, damit die positiven Aspekte der 
Beweidung die Schäden durch Verbiss, Betritt oder von stark selektivem Fressverhalten 
überwiegen. 
Die Hutweide als historische Form der Beweidung, bei der Tiere von einem Hirten während 
�H�L�Q�H�V�� �*�U�R�‰�W�H�L�O�V�� �G�H�U�� �:�H�L�G�H�]�H�L�W�� �D�X�I�� �G�H�U�� �)�O�l�F�K�H�� �E�H�D�X�I�V�L�F�K�W�L�J�W�� ���Ä�J�H�K�•�W�H�W�³���� �Z�X�U�G�H�Q���� �O�l�V�V�W�� �V�L�F�K��
unter den sozioökonomischen Rahmenbedingungen Österreichs heute kaum organisieren, 
erst recht nicht auf kleineren Weideflächen. Standweiden, bei denen eine Herde innerhalb 
einer größeren Einzäunung mehr oder weniger sich selbst überlassen werden, führen zu 
stark heterogener Vegetationsentwicklung mit intensiver beweideten Bereichen neben 
Bracheanteilen. Bei �D�Q�J�H�S�D�V�V�W�H�U�� �%�H�Z�H�L�G�X�Q�J�V�L�Q�W�H�Q�V�L�W�l�W�� �N�|�Q�Q�H�Q�� �V�L�F�K�� �G�D�E�H�L�� �Ä�K�D�O�E�R�I�I�H�Q�H�³��
Weidelandschaften entwickeln, die in manchen Gebieten der Zielvorstellung des 
Naturschutzes entsprechen können. Die Erhaltung konkreter, kleinerer, offener 
Trockenrasenflächen ist mit dieser Beweidungsform jedoch nicht möglich. Als 
Standardmethode zur naturschutzgerechten Beweidung von Trocken- und Halbtrockenrasen 
hat sich in den letzten Jahrzehnten die Koppelweide mit Elektroweidezäunen etabliert. Die 
Betreuung der Weidetiere liegt hier neben der Wasserversorgung auf der Koppel im 
regelmäßigen Umkoppeln. Die Beweidungsdauer der einzelnen Koppeln und die 
Koppelgröße können dabei laufend dem jahreszeitlichen Futterangebot angepasst werden. 
Bei der Neuaufnahme der Beweidung auf Trockenrasenflächen kann diese Weideform als 
�Ä�6�W�D�Q�G�� �G�H�U�� �7�H�F�K�Q�L�N�³�� �J�H�O�W�H�Q���� �6�H�L�W�� ������ �E�L�V�� ������ �-�D�K�U�H�Q�� �Z�L�U�G�� �V�L�H�� �D�X�F�K�� �L�P�� �0�D�U�F�K�I�H�O�G�� �X�Q�G�� �L�Q��
vergleichbaren Gebieten (z.B. Hundsheimer Berge, Leiser Berge) praktiziert, in erster Linie 
mit Schafen. In einem gewissen Ausmaß lassen sich auf diese Weise auch verstreut 
gelegene naturschutzfachlich wertvolle Flächen beweiden, die für den Aufbau eines eigenen 
tierhaltenden Betriebes im Gebiet zu klein wären. Grundsätzlich ist die Einrichtung einer 
flexiblen Koppelweide auch mit anderen Tierarten möglich, mit Ziegen jedoch schwierig, weil 
diese durch ihre Neugier und Individualität viel mehr als Schafe oder Rinder zum 
Überwinden von Weidezäunen neigen. 
Grundsätzlich muss für jede naturschutzgerechte Beweidung die Beweidungsintensität an 
das Ertragspotenzial der Fläche angepasst werden. Dabei ist zwischen der Besatzdichte 
(Zahl der Weidetiere auf der Fläche, üblicherweise in GVE2/ha angegeben) und der 
�%�H�V�D�W�]�V�W�l�U�N�H�����%�H�V�D�W�]�G�L�F�K�W�H���
���=�D�K�O���G�H�U���:�H�L�G�H�W�D�J�H�����������������]�X���X�Q�W�H�U�V�F�K�H�L�G�H�Q�����$�O�V���Ä�)�D�X�V�W�]�D�K�O�H�Q�³��
kann auf Trockenrasenflächen von einem Ertragspotenzial von 500-2.000 kg TM3/ha und 
somit (unter überschlagsmäßiger Berücksichtigung der Weideverluste) von einer 

                                                
2 Großvieheinheit (1 Milchkuh entspricht nach einer praktikablen Definition einer GVE, für andere 
Tierarten und Altersklassen bestehen Umrechnungsschlüssel, z.B. entsprechen Schafe und Ziegen ab 
1 Jahr 0,15 GVE 
3 Trockenmasse 
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Besatzstärke von 0,1 �± 0,3 GVE/ha und Jahr ausgegangen werden, bei 
Halbtrockenrasen/Trespenwiesen von 1.000 �± 3.000 kg TM/ha und 0,1 �± 0,5 GVE/ha und 
Jahr. Bei der Planung von Beweidungsprojekten empfehlen sich überschlagsmäßige 
Berechnungen zur Besatzstärke und in der Folge zum Viehbesatz und zur Beweidungsdauer 
in enger Kooperation zwischen Landwirt und Naturschutzexperten. Besonders im 
pannonischen Trockengebiet ist dabei auch mit von Jahr zu Jahr stark unterschiedlichen 
Flächenerträgen zu rechnen. 
Die ÖPUL-Naturschutzmaßnahmen sehen bei der Beweidung naturschutzfachlich wertvoller 
Flächen in der derzeitigen Programmperiode (ÖPUL 2007) auch die Einhaltung von 
Obergrenzen zur Besatzstärke und die Dokumentation durch Führung eines 
�Ä�:�H�L�G�H�W�D�J�H�E�X�F�K�H�V�³���G�X�U�F�K���G�H�Q���/�D�Q�G�Z�L�U�W���Y�R�U�����'�D�V���Z�L�U�G���D�X�F�K���I�•�U���H�L�Q�H���P�|�J�O�L�F�K�H���%�H�Z�H�L�G�X�Q�J���L�P��
Naturdenkmal empfohlen. Darüber hinaus besteht der wesentliche begrenzende Faktor der 
Beweidungsintensität im Unterlassen der Zufütterung auf naturschutzfachlich hochwertigen 
Flächen. Für Zeiten, in denen die Zufütterung von Heu aufgrund von Futtermangel notwendig 
ist, können Ausweichflächen wie etwa beweidete Ackerbrachen vorgesehen werden. 
Hochrangige Trockenrasen sollten jedoch keinem Nährstoffeintrag durch Zufütterung 
unterzogen werden. Auch Kraftfuttergaben an Jungtiere etc. sollten auf diesen Flächen nur in 
sehr geringem Ausmaß erfolgen. 
Jährliche Maßnahmen zur Weidepflege sind aus naturschutzfachlicher Sicht in der Regel 
�Q�L�F�K�W���Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J�����:�H�L�G�H�W�\�S�L�V�F�K�H���6�W�U�X�N�W�X�U�H�Q���Y�R�Q���N�O�H�L�Q�I�O�l�F�K�L�J�H�Q���$�O�W�J�U�D�V�U�H�V�W�H�Q���X�Q�G���Ä�*�H�L�O�V�W�H�O�O�H�Q�³��
bis hin zu einzeln stehenden Sträuchern und Bäumen sind durchaus wünschenswerte 
Zusatzstrukturen auf den Flächen. Weidepflege in Form von Nachmahd ist aus 
naturschutzfachlicher Sicht vor allem nach der Entfernung von Gehölzen auf zwischenzeitlich 
verbrachten Flächen sowie in konkreten Fällen zur Bekämpfung von Neophyten sinnvoll. Auf 
diese Pflegemaßnahmen wird später eingegangen. Wenn dabei nur geringe Mengen Mähgut 
anfallen, kann dieses auf der Fläche liegen bleiben, größere Mengen sollten entfernt werden. 
Nur bei sehr geringem Aufwuchs (z.B. vereinzelte Verjüngung von Gehölzen) ist auch ein 
Häckseln auf der Fläche als Form der Weidepflege angebracht. 
 

 
Abb. 16: Schafweide in der Obersiebenbrunner Wacholderheide. 
 
In der naturschutzfachlichen Diskussion der letzten Jahre hat das Thema 
Ganzjahresbeweidung einen breiten Stellenwert eingenommen. Beispiele dafür gibt es aus 
verschiedenen Ländern Europas, wobei die konkrete Umsetzung von leicht adaptierter 
extensiver Mutterkuh- �X�Q�G�� �3�I�H�U�G�H�K�D�O�W�X�Q�J�� �E�L�V�� �]�X�P�� �Ä�$�X�V�Z�L�O�G�H�U�Q�³�� �Y�R�Q�� �5�L�Q�G�H�U�Q�� �X�Q�G�� �3�I�H�U�G�H�Q�� �L�Q��
mehr oder weniger begrenzten Gebieten reicht. In der Regel liegt das Ziel in der Entwicklung 
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halboffener Weidelandschaften, mitunter auch mit Anteilen von Weidewald, in 
Trockengebieten auch in mehr oder weniger gehölzfreier Steppe. Da einerseits noch viele 
Fragen zur praktischen Umsetzung geklärt werden müssen und andererseits nur größere 
zusammenhängende Weidegebiete in Frage kommen, ist die Realisierung in der Region 
derzeit nur in Teilen der Aulandschaft empfehlenswert und nicht für die meist kleinen und 
verstreuten Relikte ehemaliger Weidenutzung in der Ackerbaulandschaft. Experimentell 
könnte man sich dort über Jahrzehnte auch an die Frage der Erhaltung bzw. Entwicklung 
kleinflächiger Trockenstandorte innerhalb großer Ganzjahresweiden herantasten. 
 
Mahd (Wiesenbewirtschaftung)  
Wenn die Beweidung von Trocken- und Halbtrockenrasen aus praktischen Gründen nicht 
durchführbar erscheint oder auf bestimmten Flächen nicht organisiert werden kann, ist die 
Mahd eine geeignete Option. Die Mahd muss dafür in Form einer landwirtschaftlichen 
Wiesennutzung einschließlich des Abtransports des Mähguts erfolgen. Eine Mahd mit 
Liegen-Lassen des Mähguts ist keine geeignete Maßnahme zur Pflege von Trocken- und 
Halbtrockenrasen. Es ist auch zu beachten, dass der Abtransport des Mähguts mit 
praxisüblichen landwirtschaftlichen Geräten und mit ausreichender Sorgfalt erfolgt. Ob das 
�0�l�K�J�X�W���G�D�E�H�L���D�O�V���)�U�L�V�F�K�J�U�D�V�����Ä�*�U�•�Q�I�X�W�W�H�U�³�����R�G�H�U���+�H�X���E�]�Z�����O�R�V�H���R�G�H�U���J�H�S�U�H�V�V�W���D�E�W�U�D�Q�V�S�R�U�W�L�H�U�W��
wird, ist aus naturschutzfachlicher Sicht gleichwertig. Ebenso ist es unerheblich, ob 
tatsächlich eine landwirtschaftliche Nutzung oder eine andere Verwertung des Mähguts (z.B. 
durch Kompostieren oder in Biogasanlagen) erfolgt. Prinzipiell wäre auch die Nutzung als 
Silage eine Option, solange dabei die für die Heunutzung vorgesehenen Mähtermine 
eingehalten werden. Nachfrage nach Silage von relativ spät gemähten Wiesen besteht 
jedoch allenfalls in geringem Umfang in der Pferdehaltung. 
Auf Trocken- und Halbtrockenrasen kommt in der Regel nur eine einmalige Mahd im Jahr in 
Frage. Eine zweite Nutzung ist auf diesen Flächen allenfalls nach der Entfernung von 
Gehölzen auf zwischenzeitlich verbrachten Flächen sowie in konkreten Fällen zur 
Bekämpfung von Neophyten angebracht. Wie bei der Pflegemahd auf Weiden können sehr 
geringe Mengen Mähgut, die bei einem zweiten Schnitt anfallen, auf der Fläche liegen 
bleiben, größere Mengen sollten entfernt werden. Zur Wiederherstellung artenreicher 
Trockenvegetation auf ehemaligen Ackerstandorten ist eine jährlich zweimalige Mahd 
angebracht. Auf Trockenwiesen an weniger extremen Standorten kann auch je nach dem 
jährlichen Witterungsverlauf ein- oder zweimal gemäht werden. 
Ein entscheidender Faktor zum Einfluss der Mahd auf die Vegetation und den 
naturschutzfachlichen Wert der Trockenstandorte ist der Mähtermin. Als frühest möglicher 
Zeitpunkt kann die Zeit der Gräserblüte angenommen werden, die in den Tieflagen des 
pannonischen Raumes in den meisten Jahren in den ersten Junitagen eintritt. Im 
Wesentlichen entspricht dieser Termin auch dem traditionellen Mähzeitpunkt auf Heuwiesen. 
Trocken- und Halbtrockenrasen weisen aus landwirtschaftlicher Sicht jedoch eine große 
�Ä�1�X�W�]�X�Q�J�V�H�O�D�V�W�L�]�L�W�l�W�³�� �D�X�I���� �Z�D�V�� �E�H�G�H�X�W�H�W���� �G�D�V�V�� �G�D�V�� �)�X�W�W�H�U�� �L�P�� �*�H�J�H�Q�V�D�W�]�� �]�X�� �P�H�K�U�P�l�K�G�L�J�H�Q��
�:�L�H�V�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �Ä�•�E�H�U�V�W�l�Q�G�L�J�³�� �Z�L�U�G�� �X�Q�G�� �D�Q�� �4�X�D�O�L�W�l�W�� �Y�H�U�O�L�H�U�W���� �Z�H�Q�Q�� �Hin paar Wochen später 
gemäht wird. Deshalb können auch mit Rücksicht auf tierökologische Ziele die frühest 
zulässigen Mähtermine in größeren Gebieten auch gut zwischen dem 1.6. und dem 1.8. 
gestreut werden. Auf kleineren Flächen, auf denen ein abgestufter Mähtermin nicht zumutbar 
ist, empfiehlt sich als Kompromisslösung eine einmalige Mahd zwischen 1.7. und 15.8.. 
Eine sehr späte Mahd (später als Mitte August) wirkt sich auf Trocken- und Halbtrockenrasen 
im Gegensatz zu Fettwiesen nicht direkt negativ auf die Artenvielfalt aus. In der Praxis 
besteht jedoch häufig das Problem, dass das Mähgut bei sehr später Mahd dann doch nicht 
mehr als Futter nutzbar ist und so oft nicht gründlich abtransportiert wird. Im Extremfall wird 
die Mahd dann auch in manchen Jahren durch Häckseln ersetzt, was bei Kontrollen im 
Herbst  wahrscheinlich nur selten nachzuweisen ist. Daher machen Flächen mit Herbstmahd 
oft einen mehr oder weniger verbrachten Eindruck mit der zumindest fleckenweisen 
Entwicklung von Dominanzbeständen. 
Eine Düngung von Trocken- und Halbtrockenrasen ist aus naturschutzfachlicher Sicht 
kontraproduktiv und aus landwirtschaftlicher Sicht in der Regel nicht wirtschaftlich. Im 
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Rahmen von Pflegeprojekten hat sie jedenfalls zu unterbleiben. Das gilt sowohl für Handels-, 
als auch für Wirtschaftsdünger. 
Zusätzliche Weidegänge im Sinne von Vor- oder Nachbeweidung oder auch einer 
Mähweidenutzung sind, da ja die Beweidung die aus naturschutzfachlicher Sicht zu 
bevorzugende Nutzungsform wäre, zulässig, solange die Beweidung ohne Zufütterung 
erfolgt. Der begrenzende Faktor dafür ist allerdings das geringe Ertragspotenzial der 
Flächen. 
 
Häckseln (Mulchen)  
Unter dem Häckseln von Flächen versteht man üblicherweise eine Zerkleinerung des 
Aufwuchses, bei dem das Häckselgut auf der Fläche verbleibt. Da konkurrenzschwache 
Pflanzenarten durch die Entwicklung einer mehr oder weniger dicken Mulchschicht 
unterdrückt werden und zudem langfristig eine Nährstoffreicherung eintritt, stellt das 
Häckseln keine geeignete Form der Pflege von Trocken- und Halbtrockenrasen dar. Auf 
Ackerbrachen außerhalb von Schutzgebieten kann es als einfache und billige 
Pflegemaßnahme dem Stand der Technik entsprechen, wenn ein strukturell wiesenartiger 
Bestand angestrebt wird und keine besonderen Ansprüche an den Artenreichtum der 
Flächen gestellt werden. Auf besonders trockenen und mageren Böden entwickeln sich 
�Ä�+�l�F�N�V�H�O�E�U�D�F�K�H�Q�³�� �]�X�� �G�X�U�F�K�D�X�V�� �D�U�W�H�Q�U�H�L�F�K�H�Q�� �%�H�V�W�l�Q�G�H�Q���� �M�H�G�R�F�K�� �Q�L�F�K�W�� �]�X�� �L�Q�W�D�N�W�H�Q�� �7�U�R�F�N�H�Q- 
und Halbtrockenrasen. 
 
Schwenden (Entbuschung)  
Traditionellerweise ist das Schwenden ein Teil der Weidepflege. Je nach 
Beweidungsintensität und der Lenkung des Weidedrucks auf der Fläche kommen im Laufe 
der Zeit mehr oder weniger regelmäßig Gehölze (Sträucher und Bäume) auf Weideflächen 
auf, wenn keine jährliche Weidepflege durch Nachmahd erfolgt. Wenn das Flächenausmaß 
der Weide erhalten bleiben soll, müssen diese Gehölze immer wieder entfernt werden. 
Langfristig entwickeln sich außer einzelnen Sträuchern und Bäumen auf Weideflächen auch 
mehr oder weniger große, zusammenhängende Gebüsche. Gehölzarten, die sich nicht nur 
durch Samen, sondern auch über Ausläufer vermehren (z.B. Roter Hartriegel, Schlehdorn, 
Liguster) können wenig genutztes Weideland auch großflächig erobern, andere Arten wie die 
�N�O�D�V�V�L�V�F�K�H�Q�� �Ä�'�R�U�Q�V�W�U�l�X�F�K�H�U�³��der Weiden (Eingriffeliger Weißdorn und verschiedene 
Wildrosen-Arten) bilden eher Bestände einzeln stehender Sträucher. Auf Flächen mit 
längeren Phasen fehlender Weidenutzung, sogenannte Weidebrachen, geht die 
Gehölzsukzession beschleunigt vor sich. Grundsätzlich bilden die Gebüsche auch die 
entscheidenden Strukturen, in denen sich langfristig Waldbäume geschützt vom Verbiss von 
Weide- und Wildtieren etablieren können. 
In der naturschutzfachlichen Praxis in Gebieten mit wenig ausgeprägter Vieh- bzw. 
Weidewirtschaft wird das Schwenden meistens nach mehr oder weniger langen Phasen der 
Verbrachung alten Weidelandes durchgeführt. Erfahrungsgemäß ist es nicht möglich, 
�+�D�O�E�W�U�R�F�N�H�Q�U�D�V�H�Q�Y�H�J�H�W�D�W�L�R�Q�� �D�X�V�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K�� �G�X�U�F�K�� �6�F�K�Z�H�Q�G�H�Q�� �]�X�� �H�U�K�D�O�W�H�Q���� �E�H�L�� �Ä�H�F�K�W�H�Q�³��
Trockenrasen ist es schwierig und erfordert ständige Betreuung. Durch einmalige 
Schwendungsaktionen kann sogar der unerwünschte Effekt entstehen, dass 
ausläufertreibende Gehölzarten zu einer noch stärkeren Ausbreitung angeregt werden. Vor 
der Durchführung derartiger Maßnahmen sollte immer eine langfristige Bewirtschaftung der 
Flächen oder auf extremeren Trockenrasenstellen zumindest eine Betreuung durch 
regelmäßiges Schwenden sichergestellt sein. Ergänzend ist dort zumindest eine einmalige 
Mahd oder Beweidung im Jahr nach der Schwendung anzustreben. 
Die Durchführung der Entbuschung selbst erfordert einige Fachkenntnis, wobei jedoch unter 
fachlicher Anleitung auch gut freiwillige MitarbeiterInnen mit wenig Erfahrung eingebunden 
werden können. Wichtig ist einerseits eine gewisse Artenkenntnis, um regional seltene oder 
gar gefährdete Gehölzarten nach einer Interessensabwägung zumindest in einem gewissen 
Mindestausmaß zu belassen, andererseits eine gewisse praktische Erfahrung, um nicht 
durch unsachgemäße Pflege den Erhaltungszustand einer Fläche zu verschlechtern. Eine 
wichtige Regel lautet, vor allem den Jungwuchs der Gehölze zu entfernen, während ältere 
größere Sträucher, vor allem von nicht-ausläuferbildenden Arten, durchaus als 
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landschaftsökologische Bereicherung belassen werden können. In Hinblick auf 
Nachnutzungen oder auch nur die gute Begehbarkeit der Flächen ist es notwendig, die 
Gehölze möglichst nahe an der Bodenoberfläche abzuschneiden. Bei Bedarf kann auch 
nach der Entbuschung mit einem Forsthäcksler nachgepflegt werden, um in Bodennähe 
verbliebene Gehölzreste zu entfernen. 
Wichtig ist es, die umgeschnittenen Gehölze auch von den wertvollen Trocken- und 
Halbtrockenrasenflächen zu entfernen. Asthaufen aus dünneren Gehölzteilen können eine 
tierökologisch wertvolle Zusatzstruktur darstellen, sollen aber nicht das Flächenausmaß 
wertvoller artenreicher Vegetation verkleinern. Nur Ausnahmsweise dürfen geringe Mengen 
an gehäckseltem Holz auf der Fläche verbleiben, z.B. bei der Nachpflege mit einem 
Forsthäcksler nach erfolgter Entbuschung und nach dem Abtransport der größeren Teile der 
Gehölze oder beim kleinflächigen Entfernen von Robinien-Jungwuchs, auf das noch gezielt 
eingegangen wird. 
Entbuschungsarbeiten sind grundsätzlich außerhalb der Brutzeit relevanter Vogelarten 
durchzuführen. Zu vermeiden ist auch die Durchführung bei höherer Schneelage, weil dann 
ein Schnitt in der Nähe der Bodenoberfläche in der Regel nicht durchführbar ist. Bei 
Gehölzen, die sich mit Ausläufern vermehren, ist ein Schnitt bei hochsommerlicher Hitze und 
noch aufwärts führendem Saftstrom gegenüber einem Winterschnitt vorzuziehen, weil dabei 
bodennahe Knospen stärker geschädigt werden. Rosen und Weißdorn, die sich nicht durch 
Wurzelausläufer vermehren, können auch im Herbst oder bei schneefreiem Winterwetter 
umgeschnitten werden. 
Geeignete Werkzeuge sind neben diversen Astscheren auch leistungsstärkere Motorsensen, 
�G�L�H���L�Q���G�H�U���5�H�J�H�O���Ä�)�U�H�L�V�F�K�Q�H�L�G�H�U�³���J�H�Q�D�Q�Q�W���Z�H�U�G�H�Q�����:�H�Q�Q���G�D�P�L�W���Q�L�F�K�W���Q�X�U���*�U�D�V���V�R�Q�G�H�U�Q���D�X�F�K��
kleinere Gehölze gemäht werden sollen, können Messerscheiben statt der Fadenknöpfe als 
Schneidwerkzeug verwendet werden. Gemäht wird dabei im Freischnittverfahren ohne 
Gegenschneide. Außer entsprechender Schutzeinrichtungen wie Messerabdeckungen, 
Schutzbrillen und Sicherheitsschuhen ist es auch wichtig, dass sich keine weiteren Personen 
im Umfeld (ca. 15 m) des arbeitenden Gerätes aufhalten Das schließt den Einsatz im 
�5�D�K�P�H�Q�� �J�U�|�‰�H�U�H�U�� �Ä�3�I�O�H�J�H�D�N�W�L�R�Q�H�Q�³�� �Z�H�L�W�J�H�K�H�Q�G�� �D�X�V���� �=�X�U�� �(�Q�W�I�H�U�Q�X�Q�J�� �J�U�|�‰�H�U�H�U�� �*�H�K�|�O�]�H��
können auch Hand- oder Motorsägen zum Einsatz kommen. In besonderen Situationen kann 
auch das Ausgraben oder Aushacken von Wurzelausläufern problematischer Gehölzarten 
erwogen werden. 
 

 
Abb. 17: �$�E�W�U�D�Q�V�S�R�U�W���G�H�U���X�P�J�H�V�F�K�Q�L�W�W�H�Q�H�Q���*�H�K�|�O�]�H���Q�D�F�K���H�L�Q�H�U���3�I�O�H�J�H�D�N�W�L�R�Q���L�P���Ä�/�D�V�V�H�H�U���:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�³�� 
 
Schaffung offener Sandflächen  



 27 

Als Ergänzung zur Mahd wird für Trockenrasen über Sand die kleinflächige Schaffung 
offener Sandflächen empfohlen. Dabei geht es darum, einerseits Lebensraum für 
spezialisierte Tierarten offener Sandstandorte zu schaffen, andererseits um 
Keimmöglichkeiten für konkurrenzschwache, hochspezialisierte Pflanzenarten der offenen 
Sandflächen. Grundsätzlich ist die kleinflächige Schaffung offenen Sandes mit nicht-
wendenden Bodenbearbeitungsgeräten wie nicht zu leichten Eggen oder Grubbern möglich. 
Die praktische Durchführung erfordert improvisationswillige Traktorfahrer und ein 
Herantasten an die Zielvorstellungen des Naturschutzes. Einerseits soll auch einige Zeit 
nach dem Eingriff noch offener Sand verfügbar sein, andererseits aber auch nicht das 
Grasland großflächig umgerissen oder gar großflächige Winderosion ausgelöst werden. In 
Einzelfällen entstehen offene Sandflächen auch durch das Befahren unbefestigter Wege 
oder die Tätigkeit von Wildschweinen. Für die Fauna der Sandstandorte haben 
möglicherweise auch die durch regelmäßiges Eggen offen gehaltenen Sandflächen im 
Bereich der Trabrennbahn bei den Oberweidener Sandbergen einige Bedeutung, für die 
Sandspezialisten unter den Pflanzen ist hier die Eingriffshäufigkeit jedoch wesentlich zu 
hoch. 
 

 
Abb. 18: Kleinflächige offene Sandflächen beim Gerichtsberg bei Marchegg. Die Fläche wird 
entsprechend der ÖPUL-Auflagen mit einer Egge bearbeitet, möglicherweise spielen aber auch 
Wildschweine eine Rolle. 
 
Erhaltung vegetatio nsfreier Steilwände  
Besonderer Pflegebedarf besteht bei Steilwänden ehemaliger Abbauflächen von Sand oder 
Schotter, die von Uferschwalben, Bienenfressern oder auch von grabenden Insekten genutzt 
werden. Hier ist ein Nachgraben der Steilwand in mehrjährigem Turnus empfehlenswert, um 
eine vegetationsfreie Steilwand zu erhalten. Uferschwalben verlassen ihre Bruthöhlen auch 
schon deutlich früher, offenbar aus hygienischen Gründen. Grundsätzlich kann diese Form 
der Pflege mit einem Bagger erfolgen, wobei eine detaillierte Kommunikation mit dem 
ausführenden Baggerfahrer erforderlich ist. Je nach den örtlichen Verhältnissen sollte 
möglichst nicht die gesamte Steilwand bei einem Eingriff bearbeitet und überdies sparsam 
mit dem für die Ausprägung der Steilwände geeigneten Substrat umgegangen werden. In 
Einzelfällen ist auch ein händisches Nachgraben möglich, erfordert jedoch eine größere 
Anzahl geschickter Helfer. Das abgegrabene Material kann im Nahbereich zur Schaffung 
eines mittelfristig offenen Sand- oder Schotterstandort verwendet werden. Regional besteht 
der dringendste Handlungsbedarf im Bereich der Erdpresshöhe bei Lassee, eventuell auch 
beim Schotterabbau beim Lasseer Weingarten. 
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Abb. 19: Vegetationsfreie Steilwand eines ehemaligen kleinflächigen Sandabbaus im Gebiet 
Erdpresshöhe bei Lassee. Eine frühere Uferschwalbenkolonie scheint aufgegeben worden zu sein, 
vom Bienenfresser wird das Gebiet vermutlich noch genutzt. 
 
Bestandesumwandlung von Wäldern  
Aufgrund der forstrechtlichen Lage kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass 
Waldflächen im Sinne des Forstgesetzes auch in Naturschutzgebieten als solche zu erhalten 
sind. Ausnahmen in Form von Rodungen für Zwecke des Naturschutzes sind nicht 
ausgeschlossen, sehen jedoch kostenintensive Ersatzaufforstungen vor und sind wohl auf 
einzelne aus naturschutzfachlicher Sicht sehr spezielle Situationen zu beschränken. 
Großflächig sind im Gebiet derzeit Aufforstungen der nördlich der Donau nicht heimischen 
Schwarzföhre vorhanden, die mit einem Alter von über 120 Jahren an der Grenze der 
erwarteten Lebensdauer stehen. Für einen Kompromiss aus naturschutzfachlichen und 
forstlichen Zielsetzungen könnte sich die Bestandesumwandlung zu naturnahen Wäldern mit 
einem bestimmenden Eichenanteil anbieten. Grundsätzlich sind die im 19. Jahrhundert 
aufgeforsteten Eichenbestände in der Region trotz Trockenstress heute in wesentlich 
besserem Zustand als die Schwarzföhren. Eine ähnliche Bestandesentwicklung sollte 
angestrebt werden, wobei eine hohe Anzahl an standortstypischen Mischbaumarten 
durchaus wünschenswert ist. Entscheidend ist aus naturschutzfachlicher Sicht, dass 
strukturreiche Wälder mit Lichtungen und vielfältigen Waldrändern entstehen. Ein Verlust der 
derzeit in Schwarzföhrenforsten vorhandenen Offenlandanteile mit Steppenpflanzen und 
somit der Habitatqualität beispielsweise für den Ziegenmelker ist zumindest in 
Naturschutzgebieten zu verhindern. Aus naturschutzfachlicher Sicht wäre auch ein gewisser 
Anteil der Schwarzföhre auch langfristig wenig problematisch, ganz im Gegenteil zu 
invasiven Arten wie Robinie und Götterbaum. Das Aufkommen dieser Arten sollte gerade 
auch im Zuge der Bestandesumwandlung von Schwarzföhrenforsten jedenfalls verhindert 
werden. Auch im Bereich älterer Robinienforste (z.B. im Naturschutzgebiet Wacholderheide 
Obersiebenbrunn) ist langfristig eine Bestandesumwandlung anzustreben, auch wenn das 
mit größerem Aufwand bei der Bekämpfung der Robinie verbunden ist. 
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Abb. 20: Junge Bestandesumwandlung im NSG Sandberge Oberweiden. Problematisch ist hier neben 
dem drohenden Verlust früherer Offenflächen innerhalb der Schwarzföhrenforste vor allem das 
Aufkommen von Robinien. 
 
Besondere Pflegemaßnahmen für Wacholderheiden  
Das Ziel besteht hier in der Erhaltung locker stehender Wacholderbestände mit Anteilen an 
Trocken- und Halbtrockenrasen in den Offenflächen. Dazu sind einerseits aufkommende 
Laubgehölze zwischen den Exemplaren des Wacholders durch Beweidung, Mahd oder 
Schwendung zurückzudrängen, andererseits die Verjüngung des Wacholders zu fördern. 
Junge Wacholderexemplare sind im Gebiet heute sehr selten und sollten stets geschont 
werden. Langfristig ermöglich vor allem die Beweidung durch die Schaffung von 
Keimmöglichkeiten und das Zurückbeißen der Laubgehölze die kontinuierliche Verjüngung 
des Wacholders. 
 
Erhaltung/Förderung von Einzelbäumen und Wildobstbeständen  
Einzelbäume in Trocken- und Halbtrockenrasen sind wertvolle Zusatzstrukturen, die auf 
Teilflächen gefördert werden sollten, solange die Gehölzbestände nicht zu dicht werden. 
Besonderes Augenmerk sollte dabei den Wildobstbeständen als Artengruppe mit 
außergewöhnlich hoher Biodiversität gelten. Gebietstypische und relevante Arten sind hier 
etwa der Kriecherl-Formenkreis (Prunus insititia), Steinweichsel (Pr. mahaleb) und seltene 
Wildrosen-Arten (Rosa rubiginosa, R. pimpinellifolia u.a.). 
Eingeschränkt gilt das Ziel der Erhaltung von Wildobstarten auch für Schlehdorn (Pr. 
spinosa) und Zwergweichsel (Pr. fruticosa). Diese sind einerseits typische Arten der 
Steppengebiete Osteuropas und somit auch der Trockenstandorte im Projektgebiet, 
andererseits aber auch Arten, die sich durch Wurzelausläufer effizient in Trockenrasen 
ausbreiten können und deshalb hinsichtlich ihrer Bestandesgröße unter Kontrolle zu halten 
sind. 
Eine regionale Besonderheit, die jedenfalls geschützt werden sollte, stellt die Zwergmandel 
(Pr. tenella) �L�P�� �5�L�H�G�� �Ä�=�Z�L�H�I�H�O�K�D�S�³�� �E�H�L�� �E�H�L�� �6�W�L�O�O�I�U�L�H�G�� �G�D�U���� �:�L�O�G�Y�R�U�N�R�P�P�H�Q�� �G�L�H�V�H�V�� �D�X�F�K�� �D�O�V��
Zierstrauch kultivierten Strauches finden sich in Österreich nur an wenigen Stellen im 
Weinviertel und im Nord-Burgenland. 
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Abb. 21: �%�O�•�K�H�Q�G�H���6�W�H�L�Q�Z�H�L�F�K�V�H�O���L�P���Ä�/�D�V�V�H�H�U���:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�³�� 
 
Umgang mit Neophytenbeständen  
Gebietsfremde Pflanzenarten werden dann zum Problem, wenn sie sich einerseits ohne 
Zutun des Menschen invasiv ausbreiten und andererseits in naturnahen Lebensräumen 
seltene Arten verdrängen. Das gilt im Fall der Trockenstandorte in der Marchregion für eine 
überschaubare Zahl von Arten, auf die sowohl präventive Maßnahmen als auch gezielte 
Schritte zur Bekämpfung abgestimmt werden können. In erster Linie sind dabei Robinien 
(Robinia pseudacacia) und Riesen-Goldrute (Solidago gigantea) relevant. Letztere wird auch 
�6�S�l�W�H�� �*�R�O�G�U�X�W�H�� �R�G�H�U�� �E�H�]�H�L�F�K�Q�H�Q�G�H�U�Z�H�L�V�H�� �Ä�'�R�Q�D�X-�*�R�O�G�U�X�W�H�³�� �J�H�Q�D�Q�Q�W���� �,�Q�� �H�L�Q�]�H�O�Q�H�Q��
Gebietsteilen tritt auch der Flieder (Syringa vulgaris) invasiv auf. 
Im Umfeld des Projektgebiets spielt auch die Lanzett-Herbstaster (Symphyotrichum 
lanceolatum, syn. Aster lanceolatus���� �D�X�F�K�� �Ä�0�D�U�F�K-�$�V�W�H�U�³���� �H�L�Q�H�� �J�U�|�‰�H�U�H�� �5�R�O�O�H���� �'�L�H�� �$�U�W�� �E�L�O�G�H�W��
auf Wiesenbrachen und an Ruderalstellen in der Aulandschaft größere, aus 
naturschutzfachlicher Sicht höchst problematische Bestände. Ausgeprägte Trockenstandorte 
werden jedoch nicht besiedelt. 
Hinsichtlich der Prävention kann eine Beibehaltung traditioneller Nutzungsformen auf 
Trocken- und Halbtrockenrasen als die wichtigste Maßnahme gesehen werden. Die Robinie 
breitet sich von (meistens in früheren Zeiten) gepflanzten Beständen aus in brachliegendem 
Grasland aus und wird sowohl bei einer regelmäßigen Beweidung mit entsprechender 
Besatzstärke als auch bei Mähnutzung weitgehend unterdrückt. Die Goldrute nutzt die in der 
heutigen Landschaft entstandener Nische ungenutzter, unterweideter oder spät bzw. 
unregelmäßig gemähter Flächen ohne regelmäßiger Bodenbearbeitung. 
Maßnahmen zur gezielten Bekämpfung der Problemarten unter den Neophyten sollten im 
Optimalfall mit der langfristigen Sicherung der typgemäßen Pflege der Trocken- und 
�+�D�O�E�W�U�R�F�N�H�Q�U�D�V�H�Q���Y�H�U�E�X�Q�G�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����Ä�)�H�X�H�U�Z�H�K�U�D�N�W�L�R�Q�H�Q�³���]�X�U���1�H�R�S�K�\�W�H�Q�E�H�N�l�P�S�I�X�Q�J���R�K�Q�H��
langfristig gesicherte Pflege sollten auf Einzelfälle beschränkt bleiben und nur nach genauer 
Abwägung der Vor- und Nachteile des im konkreten Falle möglichen Eingriffs erfolgen. 
Festzuhalten ist auch, dass eine ganze Reihe von Neophyten im Gebiet mittlerweile etabliert 
ist und gegenwärtig keine aus der Sicht des Naturschutzes problematischen 
Ausbreitungstendenzen zeigt. Einige davon sind als Ackerunkräuter verbreitet und teilweise 
für die Landwirtschaft nicht unproblematisch (z.B. Amaranthus spp.), andere in ruderalen 
Brachen mehr oder weniger häufig (z.B. Conyza canadensis). Offenbar aus früherer Kultur 
verwildert ist die zerstreut in den Föhrenforsten vorkommende Kermesbeere (Phytolacca 
americana), die zum �± meistens illegalen �± Färben von Rotwein verwendet wurde. Für die 
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aus naturschutzfachlicher Sicht unproblematischen Arten unter den Neophyten besteht kein 
Anlass zu Bekämpfungsmaßnahmen. 
 
Robinie 
Die aus Nordamerika stammende Robinie wurde ab dem 19. Jahrhundert im Gebiet immer 
wieder zur einfachen Begründung von Waldbeständen an Trockenstandorten verwendet. 
Trotz der forstlichen und naturschutzfachlichen Problematik hat die Nutzung als Brenn- und 
Nutzholz nach wie vor ihre Bedeutung. Ein wesentliches Charakteristikum der Robinie ist die 
enorme Fähigkeit zum Wurzelausschlag, ein anderes die Stickstoffanreicherung im Boden. 
Das Fernausbreitungspotenzial der Art ist hingegen gering. 
Aufgrund der Effekte der Stickstoffanreicherung ist die Entfernung alter und dichter 
Robinienbestände nur selten sinnvoll. Die Maßnahmen sollten sich dagegen auf beginnende 
Robinienansiedelungen in naturschutzfachlich noch mehr oder weniger intakten Trocken- 
und Halbtrockenrasen konzentrieren. Gerade dabei können aber schlechte 
Bekämpfungsversuche das Problem noch vergrößern: Nach der Fällung von Bäumen 
entstehen Stockausschläge, die in der Regel dichter sind als die ursprünglichen Bestände. 
Ähnliches gilt wahrscheinlich für Versuche zur Bekämpfung der Robinien mit Feuer. 
Ein bewährtes Verfahren, um Robinien etwa ab dem Dickungsstadium zum Absterben zu 
bringen, ist das Ringeln. Mit einer Motorsäge, einer Axt oder einem Reifmesser wird dabei 
ein mindestens handbreiter Streifen bis in das Splintholz entfernt. Die Empfehlungen 
divergieren, ob in Bodennähe oder in Brusthöhe geringelt werden sollte. Als optimal hat sich 
�Ä�S�D�U�W�L�H�O�O�H�V�� �5�L�Q�J�H�O�Q�³�� �H�U�Z�L�H�V�H�Q���� �E�H�L�� �G�H�P�� �L�Q�� �H�L�Q�H�P�� �H�U�V�W�H�Q�� �6�F�K�U�L�W�W�� �L�P�� �:�L�Q�W�H�U�� �H�L�Q�H�� �Ä�5�H�V�W�E�U�•�F�N�H�³��
mit etwa 1/10 des Stammumfanges belassen wird. In der folgenden Vegetationsperiode 
(optimal: Mitte Juni) erfolgt dann das vollständige Ringeln. Die Stämme werden nach dem 
Absterben frühestens im kommenden Winter entfernt. Wenn von ihnen keine Gefährdung 
ausgeht, können sie auch stehen gelassen werden. 
Eine andere Strategie zur Bekämpfung von Robinien besteht in der regelmäßigen 
Entfernung der jungen Austriebe. Bis zu einem Absterben der Robinie muss die Maßnahme 
mindestens vier Jahre durchgeführt werden. Die Vorgehensweise empfiehlt sich aus 
praktischen Gründen bei dichtem Robinien-Jungwuchs. Optimalerweise erfolgt eine 
Erstschwendung, bei der das Schnittgut von der Fläche entfernt wird, gefolgt von weiteren 
Eingriffen mit einem Häcksler oder Mähgerät. Günstig ist auch ein Weidegang, bei dem 
junge Robinientriebe zurückgebissen werden. Nachpflegemaßnahmen sind dabei auch mit in 
der Landwirtschaft üblichen Feldhäckslern möglich. Kleine Mengen an gehäckseltem 
Material können dabei auch auf der Fläche verbleiben. Bei kleinen Flächen mit Robinien-
Jungwuchs inmitten größerer Trocken- und Halbtrockenrasen kann auch die Erstpflege mit 
einem Forsthäcksler erfolgen und dabei das Häckselgut auf der Fläche zurückbleiben. Vor 
allem ist das dann zulässig, wenn eine geeignete Nachpflege gesichert erscheint. Wichtig ist 
dabei die Bedienung des Häckslers durch erfahrenes Personal. In Hinblick auf die 
Nachnutzungen sollte so nahe wie möglich an der Bodenoberfläche geschnitten werden, 
andererseits sollten Verletzungen der Grasnarbe minimiert werden. 
Hinsichtlich der Möglichkeiten, Robinien durch Ausgraben bzw. Aushacken 
zurückzudrängen, müsste experimentell vorgegangen werden. Jüngere Robinienbestände im 
Projektgebiet böten sich dabei durchaus zum Ausprobieren an, eventuell auch im Zuge von 
Diplomarbeiten und dergleichen. 
Ein wichtiger Grundsatz bei der Robinienbekämpfung besteht darin, jeweils alle Bestände, 
die durch Wurzeltriebe miteinander in Verbindung stehen könnten, gleichzeitig zu bearbeiten. 
Dabei sollten Lösungen über Grundstücks- und Schutzgebietsgrenzen hinweg angestrebt 
werden. In diesem Sinne ist bei der Robinienbekämpfung grundsätzlich auch eine gründliche 
Durchführung der Arbeiten durch erfahrenes und motiviertes Fachpersonal anzustreben. 
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Abb. 22: Robinien-�-�X�Q�J�Z�X�F�K�V���D�X�I���H�E�H�Q�H�Q���7�H�L�O�I�O�l�F�K�H�Q���E�H�L�P���Ä�/�D�V�V�H�H�U���:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�³�� 
 

 
Abb. 23: Vorführung zum Ringeln von Robinien mit einem Reifmesser im Zuge des Pflegeeinsatzes 
mit SchülerInnen unter Beteiligung des Gemeindearbeiters Engelbert CHRIST. 
 
Götterbaum 
Der Götterbaum (Ailanthus altissima) ist eine aus Ostasien stammende Baumart, die in 
Europa ab dem 18. Jahrhundert als Zierbaum gepflanzt wurde und sich später invasiv teils 
massiv ausgebreitet hat. Während die Bestände in Westeuropa weitgehend auf die 
�Ä�:�l�U�P�H�L�Q�V�H�O�Q�³�� �G�H�U�� �*�U�R�‰�V�W�l�G�W�H�� �E�H�V�F�K�U�l�Q�N�W�� �E�O�L�H�E�H�Q���� �E�U�H�L�W�H�W�H�� �V�L�H�� �V�L�F�K�� �L�P�� �0�L�W�W�H�O�P�H�H�U�U�D�X�P���� �L�Q��
der Ungarischen Tiefebene und im Osten Österreichs auch in die freie Landschaft aus. 
Einige Zeit bestand ein gewisser Verbreitungsschwerpunkt entlang von Bahnstrecken. Eine 
forstliche Nutzung wurde immer wieder diskutiert, jedoch nicht praxisüblich umgesetzt. In 
Kontakt mit artenreicher Trockenvegetation ist der Götterbaum auch deshalb höchst 
problematisch, weil er durch die große Menge an leicht abbaubaren Blättern für einen 
beachtlichen Nährstoffeintrag sorgt. Für die Bekämpfung gilt grundsätzlich das gleiche wie 
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für die Robinie. International wird dabei auch mit Herbiziden gearbeitet, in den USA wurde 
eine biologische Bekämpfung mit einer spezialisierten Rüsselkäferart versucht. Im Rahmen 
des LIFE-Projekts konnte ein größerer Götterbaumbestand am Rand des NSG Sandberge 
Oberweiden entfernt werden. In der nächsten Zeit sollte hier vor allem die mögliche 
Ausbreitung im Zuge der Bestandesumwandlung von Wäldern verhindert werden. In 
kleinerem Ausmaß stellt der Götterbaum derzeit auch auf den Flächen am Kleinen Wagram 
bei Schloßhof ein Problem dar. 
 
Flieder 
Der Flieder stammt aus Südosteuropa und Vorderasien und wird seit dem 16. Jahrhundert in 
Mittel- und Westeuropa als Zierstrauch kultiviert. An Trockenstandorten kann er sich als 
invasiver Neophyt verhalten. Im Projektgebiet ist vor allem der Fliederbestand bei der 
�Ä�6�F�K�P�H�W�W�H�U�O�L�Q�J�V�Z�L�H�V�H�³���E�H�L���6�F�K�|�Q�I�H�O�G���]�X�P���3�U�R�E�O�H�P���J�H�Z�R�U�G�H�Q�����=�X�U���%�H�N�l�P�S�I�X�Q�J���N�D�Q�Q���Q�X�U���H�L�Q��
möglichst rechtzeitiges, wiederholtes Abschneiden, Mähen bzw. Häckseln empfohlen 
werden. 
 
Goldrute 
Wie die Kanadische Goldrute, die sich in niederschlagsreicheren Teilen Mitteleuropas 
ausbreitet, gelangte auch die Riesen-Goldrute als Zierpflanze von Nordamerika nach 
Mitteleuropa, wurde auch als spät blühende Bienenweide gerne gepflanzt und breitete sich 
ab der Mitte des 20. Jahrhunderts rasant aus. Die Ursachen der Einwanderung in 
artenreiche Flächen lassen sich im Detail nicht immer nachvollziehen, doch ist in der Regel 
das Ausbleiben einer früher durchgeführten Nutzung ein entscheidender Faktor. 
In den 1990er-Jahren waren in mehren Gebietsteilen mit Trockenvegetation in der 
Marchregion ausgedehnte Goldrutenfluren entwickelt (z.B. NSG Lassee, Erdpresshöhe), die 
in der Zwischenzeit durch verschiedene Pflegemaßnahmen stark reduziert werden konnten. 
Daraus wird klar, dass die typgemäße Nutzung und Pflege von Trocken- und 
Halbtrockenrasen der wichtigste Teil einer Strategie gegen die Ausbreitung der Goldrute sein 
sollte. Darüber hinaus sollten auch kleinere Goldrutenbestände, die sich im Umfeld 
artenreicher Trockenstandorte befinden, durch gezielte Bekämpfungsmaßnahmen 
zurückgedrängt werden. Es empfiehlt sich eine jährlich zweimalige Mahd, wobei der erste 
Schnitt in der ersten Maihälfte und der zweite Schnitt Ende Juli/Anfang August, jedenfalls 
noch vor der Blüte erfolgen sollte. Die geringen Mengen an Mähgut, die bei einem frühen 
ersten Schnitt anfallen, können ausnahmsweise auf der Fläche liegen bleiben, das Mähgut 
des zweiten Schnitts ist jedoch abzutransportieren. Wenn mit Rücksicht auf andere, 
gemeinsam mit der Goldrute wachsende, Arten nur einmal im Hochsommer gemäht werden 
kann, schwächt das die Goldrute nur kaum, verhindert aber zumindest die Samenbildung. 
Wenn keine wertvolle Begleitvegetation vorhanden ist, können kleine Goldrutenbestände 
auch durch Abdecken mit einer schwarzen, UV-undurchlässigen Folie zurückgedrängt 
werden. Möglich ist es auch, kleine Vorkommen bei feuchter Witterung von Hand 
auszureißen. 
Problematische Goldrutenbestände im Bereich der Trockenstandorte in der Marchregion gibt 
es derzeit vor allem im Bereich der Erdpresshöhe sowie randlich im NSG Lassee. Im Umfeld 
von Lassee ist zu bedenken, dass die Goldrute hier großflächig auf etwas feuchtegetönten 
und nährstoffreichen Ackerbrachen verbreitet ist. Wie weit sie von dort aus in Gebiete mit 
artenreicher Trockenvegtetation (z.B. in de�Q���Ä�/�D�V�V�H�H�U���:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�³���� �H�L�Q�Z�D�Q�G�H�U�Q���N�D�Q�Q���� �V�R�O�O�W�H��
beobachtet werden. 
 



 34 

 
Abb. 24: Goldrutenbestände im Bereich der Sanddüne Erdpresshöhe bei Lassee. 
 
Weitere krautige Neophyten 
Unter anderem wurden bisher darüber hinaus folgende potenziell invasive Neophyten im 
Nahbereich von Trockenstandorten in der Projektregion angetroffen: Seidenpflanze 
(Asclepias syriaca), Mahonie (Mahonia aquifolium s.l.). Ob bei diesen Arten 
Ausbreitungstendenzen in naturnahe Vegetation zu beobachten sind, sollte in den nächsten 
Jahren beobachtet werden. Gegenwärtig sind keine Bekämpfungsmaßnahmen erforderlich. 
 

 
Abb. 25: Großflächig verbuschte Teilflächen im Bereich des Windwurfes im südlichen Teil des NSG 
Sandberge Oberweiden. 
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Abb. 26: Verbrachter Trockenrasen mit Gebüschen am westlichen Rand der Weikendorfer Remise 
(außerhalb des NSG). 
 
 

 
Abb. 27: Robinien-Jungwuchs am Rand der südlichen Offenfläche im NSG Wacholderheide 
Obersiebenbrunn. 
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Abb. 28: Robinien-Jungwuchs im Trockenrasen beim Marienbründl bei Groissenbrunn. 
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6. �3�L�O�R�W�S�U�R�M�H�N�W���Ä�)�U�H�L�Z�L�O�O�L�J�H�Q�Q�H�W�]�Z�H�U�N�³ 
�1�H�E�H�Q�� �G�H�U�� �%�H�W�U�H�X�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �]�Z�H�L�� �Ä�3�I�O�H�J�H�D�N�W�L�R�Q�H�Q�³�� �P�L�W�� �6�F�K�•�O�H�U�,�Q�Q�H�Q�� �L�P�� �/�D�V�V�H�H�U�� �:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q��
wurden auch die praktischen und rechtlichen Möglichkeiten für zukünftige weitere 
�Ä�3�I�O�H�J�H�H�L�Q�V�l�W�]�H�³�� �D�Q�D�O�\�V�L�H�U�W�� �X�Q�G�� �G�L�H�� �3�I�O�H�J�H�Y�R�U�V�F�K�O�l�J�H�� �G�H�V�� �.�R�Q�]�H�S�W�V�� �D�X�I�� �L�K�U�H�� �(�L�J�Q�X�Q�J�� �]�X�U��
�8�P�V�H�W�]�X�Q�J���L�P���5�D�K�P�H�Q���Y�R�Q���Ä�)�U�H�L�Z�L�O�O�L�J�H�Q�S�I�O�H�J�H�³���•�E�H�U�S�U�•�I�W�� 
 
�3�I�O�H�J�H�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���L�P���Ä�/�D�V�V�H�H�U���:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�³ 
Im Rahmen des Pilotprojekts konnten in einem Teil des Lasseer Weingartens dringend 
notwendige Maßnahmen zur Gehölzentfernung gesetzt werden. Eine Schülergruppe 
arbeitete hier an zwei Tagen an der Entfernung von Gehölzen, vor allem von 
�Ä�'�R�U�Q�V�W�U�l�X�F�K�H�U�Q�³�� �Z�L�H�� �G�H�P�� �(�L�Q�J�U�L�I�I�H�O�L�J�H�Q Weißdorn und der Hundsrose, stellenweise auch 
�Y�R�Q���Ä�:�X�U�]�H�O�N�U�L�H�F�K�H�U�Q�³���Z�L�H���6�F�K�O�H�K�G�R�U�Q���X�Q�G���5�R�W�H�P���+�D�U�W�U�L�H�J�H�O�����'�D�V���=�L�H�O���G�H�U���$�U�E�H�L�W�H�Q���E�H�V�W�D�Q�G��
auch in der Herstellung von zwei zusammenhängenden, mit einer Motorsense (oder wenn 
vorhanden auch einem Motormäher) gut mähbaren und anschließend ausreichend 
besonnten Teilflächen am Grundbesitz der Marktgemeinde Lassee im Naturdenkmal. Es 
wurden jeweils eine Fläche am Nord- und am Südhang der Terrassenböschungen 
ausgewählt. 
Eine wichtige Ansprechpartnerin war dabei Frau Renate NAIMER von der Hauptschule/NMS 
�/�D�V�V�H�H���� �G�L�H�� �P�L�W�� ������ �E�]�Z���� ������ �6�F�K�•�O�H�U�,�Q�Q�H�Q�� �G�H�U�� �Ä�g�N�R-�*�U�X�S�S�H�³�� �G�L�H�V�H�U�� �6�F�K�X�O�H�� �G�D�U�D�Q�� �W�H�L�O�Q�D�K�P����
�'�H�U�� �Ä�3�I�O�H�J�H�H�L�Q�V�D�W�]�³�� �Z�X�U�G�H�� �Y�R�P�� �:�H�L�Q�Y�L�H�U�W�H�O�� �0�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �Y�R�U�E�H�U�H�L�W�H�W�� �X�Q�G�� �Y�R�P�� �9�H�U�I�D�V�V�H�U��
�I�D�F�K�O�L�F�K�� �E�H�W�U�H�X�W���� �'�L�H�� �]�Z�H�L�W�H�� �Ä�3�I�O�H�J�H�D�N�W�L�R�Q�³�� �L�P�� �)�Uühling wurde seitens der AVL zusätzlich 
durch DI Elisabeth WRBKA betreut. Besonderer Wert wurde dabei darauf gelegt, den 
SchülerInnen auch die Zusammenhänge und Zielsetzungen der Pflegearbeiten zu vermitteln. 
Die Fläche im Eigentum der Pfarre konnte in Rücksprache mit Herrn Leopold WAGNER, 
dem stellvertretenden Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates, der auch bei den 
�Ä�3�I�O�H�J�H�D�N�W�L�R�Q�H�Q�³���D�Q�Z�H�V�H�Q�G���Z�D�U�����G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W���Z�H�U�G�H�Q�� 
Der Abtransport des Schnittgutes wurde von den Gemeindearbeitern durchgeführt. Auf einer 
benachbarten Fläche im Eigentum von Ing. Franz GASSELICH wurde den SchülerInnen 
auch das Ringeln von Robinien vorgeführt. Abschließend wurden mit Herrn Engelbert 
CHRIST von der Marktgemeinde die hinkünftig von der Gemeinde zu mähenden Flächen 
begangen. Die erste Mahd ist für Juli 2014 geplant. 
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Abb. 29: Die gelb schraffierten Flächen (ca. 0,2 ha) wurde im Rahmen des Pilotprojekts gepflegt und 
sollen in Zukunft von der Gemeinde gemäht werden. 
 

 
Abb. 30: Pflegeeins�D�W�]���P�L�W���6�F�K�•�O�H�U�,�Q�Q�H�Q���L�P���Ä�/�D�V�V�H�H�U���:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�³���L�P���1�R�Y�H�P�E�H�U������������ 
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Abb. 31: �(�Q�W�I�H�U�Q�H�Q�� �Y�R�Q�� �*�H�K�|�O�]�H�Q�� �D�Q�� �G�H�U�� �.�D�Q�W�H�� �G�H�V�� �H�K�H�P�D�O�L�J�H�Q�� �6�F�K�R�W�W�H�U�D�E�E�D�X�V�� �L�P�� �Ä�/�D�V�V�H�H�U��
Weingarten im April 2014. 
 
 
Pflegesituation im Naturdenkmal am Kleinen Wagram (G �H�E�L�H�W�V�W�H�L�O�� �Ä�/�D�V�V�H�H�U��
�:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�³�� 
Auf Wunsch des Auftraggebers und der Abteilung Naturschutz des Landes Niederösterreich, 
Abteilung RU5 wurde im September 2013 dieses Gebiet genauer bearbeitet. In Gesprächen 
mit Mag. Herbert MANTLER (BH Gänserndorf) und Dr. Werner HAAS (NÖ Naturschutz-
Sachverständigendienst) wurde die rechtliche Situation geklärt. Demnach sind die 
Grundeigentümer in einem Naturdenkmal verpflichtet, dieses zu erhalten. Aufwendungen, 
�G�L�H�� �•�E�H�U�� �G�H�Q�� �Ä�Q�R�U�P�D�O�H�Q�� �(�U�K�D�O�W�X�Q�J�V�D�X�I�Z�D�Q�G�³�� �K�L�Q�D�X�V�J�H�K�H�Q���� �V�L�Q�G�� sofern sie der Berechtigte 
nicht freiwillig übernimmt, vom Land zu tragen. Grundsätzlich können die auf den einzelnen 
Flächenteilen zu setzenden Pflegemaßnahmen im Unterschutzstellungs-Bescheid der BH 
festgelegt werden.  
�,�P�� �Z�H�V�W�O�L�F�K�V�W�H�Q�� �7�H�L�O�� �G�H�V�� �Ä�/�D�V�V�H�H�U���:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�V�³�� �J�L�E�W�� �H�V�� �]�X�V�D�P�P�H�Q�K�l�Q�J�H�Q�G�H�V��
Grundeigentum der Gemeinde. Im restlichen Teil des ND wäre es aus fachlicher Sicht 
sinnvoll, die Pflegemaßnahmen in dem durch eine extrem kleinteilige Parzellenstruktur mit 
weitgehend unklaren Grenzen charakterisierten Gebiet grundstücksübergreifend zu 
organisieren. Auf den ebeneren Teilflächen bietet sich die Übernahme der Pflege durch 
einen landwirtschaftlichen Betrieb an, ansonsten wären dies geeignete Flächen für einen 
�J�H�P�H�L�Q�V�D�P�H�Q�� �Ä�3�I�O�H�J�H�H�L�Q�V�D�W�]�³�� �Y�R�Q�� �*�U�X�Q�G�H�L�J�H�Q�W�•�P�Hrn mit weiteren Interessierten. In einer 
Veranstaltung am 17.9.2013 im Gemeindeamt Lassee wurden Grundeigentümer unter 
Beteiligung von Mag. MANTLER und des Verfassers über die rechtlichen und fachlichen 
Rahmenbedingungen der Pflege informiert. 
 
Möglichkeit en und Grenzen der Freiwilligenpflege  
Freiwilligenpflege ist grundsätzlich eine gute Möglichkeit für Trockenstandorte, wobei neben 
der Durchführung erforderlicher Pflegemaßnahmen vor allem auch der Bildungsaspekt, 
speziell mit dem Ziel einer Förderung der Verbundenheit mit wohnortnah oder in regelmäßig 
genutzten Naherholungsgebieten gelegenen naturschutzfachlich wertvollen Flächen. 
Besonders gilt das auch für das auch für Freiwilligenpflege mit Einbindung von SchülerInnen 
oder Jugendlichen. Ein Faktor ist dabei auch, dass die zumindest mehrstündige, eventuell 
auch regelmäßige Arbeit in schützenswerter Natur einerseits einen wichtigen Ausgleich zu 
einem oft doch sehr naturfernen Lebensstil darstellt, andererseits auch für Personen einen 
Zugang zur Natur darstellen kann, die von anderen Formen der Naturvermittlung weniger 



 40 

angesprochen werden. Schließlich können gerade durch Freiwilligenpflege oft auch gut 
Pflegeleistungen erledigt werden, die ein relativ geduldiges Arbeiten einer größeren 
Personengruppe erfordern, beispielsweise das händische Entfernen von Gehölzen. Eine 
Durchführung dieser Arbeiten durch Landschaftspflegeprofis oder Landwirte wäre hier 
meistens nur in einer stärker mechanisierten Form möglich, was in manchen Fällen aus 
naturschutzfachlicher Sicht nicht vorteilhaft wäre. 
Eventuell wären auch einmalige oder gelegentliche Pflegeleistungen, die mit gebietsüblichen 
landwirtschaftlichen Geräten (z.B. Feldhäcksler, Motorsense, Motorsäge) durchzuführen 
sind, in Einzelfällen im Rahmen von Freiwilligenpflege zu organisieren. Das erfordert jedoch 
ein gezieltes und aufwendiges Ansprechen einer anderen Zielgruppe als bei der 
herkömmlichen Freiwilligenpflege. Erste Schritte zum Aufbau eines Freiwilligennetzwerks mit 
diesen Ansprüchen könnten über die Gemeinden und die Ortsbauernräte gesetzt werden. Im 
Rahmen dieses Pilotprojekts konnten keine Schritte in dieser Richtung gesetzt werden. 
Grundsätzlich wäre es auch denkbar, bei der gemeinsamen Durchführung von 
Pflegemaßnahmen im flächigen Naturdenkmal am Kleinen Wagram zusätzlich Freiwillige zur 
Mitarbeit zu motivieren. 
Im Folgenden werden jedoch auch einige Faktoren aufgelistet, die nach den Erfahrungen 
des Pilotprojekts in der Marchregion und anderer Projekten als Begrenzungen der 
Freiwilligenpflege gesehen werden müssen: 

�x Grundsätzlich kann Freiwilligenpflege nur bedingt die für die Schutzobjekte der 
Trockenstandorte notwendige kontinuierliche Bewirtschaftung durch Beweidung 
oder Mahd ersetzen. Eine regelmäßige Flächenbewirtschaftung durch Freiwillige ist 
sowohl aufgrund des Arbeitsaufwandes als auch der Investitionskosten für 
Stallbauten bzw. Maschinen und Geräte nicht zu erwarten. 

�x Die in den letzten Jahren etablierten Formen der Freiwilligenpflege orientieren sich 
stark an der weitgehend händischen Entbuschung von Grünlandbrachen. Wo 
andere Ansprüche an die Pflege gestellt werden, ist Freiwilligenpflege deutlich 
schwerer zu organisieren. Das gilt besonders für Maschineneinsätze und die 
kontinuierliche Bewirtschaftung bzw. Betreuung von Flächen. 

�x Die Qualität und nachhaltige Wirksamkeit der Freiwilligenpflege ist entscheidend 
von der fachlichen Betreuung abhängig. Das betrifft die konkrete Auswahl und 
Abgrenzung der Pflegeflächen, das Erkennen der zu entfernenden bzw. zu 
belassenden Gehölzarten sowie die konkrete Durchführung der Arbeiten (z.B. 
Schnitt möglichst nahe am Boden bei der Gehölzentfernung). Außerdem hängt die 
langfristige Bereitschaft zur Teilnahme an Pflegeeinsätzen sicherlich entscheidend 
von der Motivation während der Veranstaltungen ab. Dabei sind die fachliche 
Information über den Sinn der Maßnahmen und zielgruppenspezifische 
gesellschaftliche Faktoren zu bedenken. Die qualifizierte Arbeit der Betreuung vor 
und während der Pflegeeinsätze ist auch bei der Freiwilligenpflege als Kostenfaktor 
zu sehen. Ganz besonders gilt das für die Durchführung von Pflegearbeiten durch 
Gruppen von SchülerInnen. Auch wenn eine gewisse Selbstorganisation der 
Betreuung in vielen Fällen möglich ist (über LehrerInnen oder andere lokale 
AkteurInnen bleibt doch ein Bedarf an kontinuierlicher Betreuung einschließlich 
einer kritischen Bewertung des Umsetzungsstandes und der Zielerreichung 
bestehen. Insgesamt kann nicht von einer Kostenersparnis der Freiwilligenpflege 
gegenüber einer professionellen Durchführung von Pflegeleistungen ausgegangen 
werden. 

�x Freiwilligenpflege eignet sich wohl am ehesten für überschaubare Flächen mit gut 
abschätzbarem Pflegebedarf und einem nach wenigen Stunden erkennbaren 
Arbeitsfortschritt. Sehr großflächige Pflegearbeiten sind im Rahmen herkömmlicher 
Freiwilligenpflege nicht umsetzbar. 

�x Arbeiten mit hohen Ansprüchen an das Fachwissen oder an praktische Fähigkeiten 
(z.B. Ringeln von Robinien, forstliche Arbeiten im Zuge der Bestandesumwandlung 
von Wäldern) lassen sich kaum in Form von Freiwilligenpflege organisieren. In 
vielen Fällen wäre hier auch eine nicht sachgerechte Durchführung der Arbeiten 
kontraproduktiv. 
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�x Keineswegs sollten Pflegearbeiten, die eigentlich im Rahmen des ÖPUL zu 
erbringen wären und für die LandwirtInnen Pflegeprämien beziehen, von 
Freiwilligen erledigt werden. Dass eigentlich jemand anderer für die Arbeiten 
bezahlt wird, kann das Engagement zur Freiwilligenpflege vermutlich rasch 
unterbinden. 

 
Weitere geeignete Flächen für Freiwilligenpflege  
Folgende Pflegemaßnahmen eignen sich kurzfristig für die Durchführung im Rahmen 
weiterer Pflegeeinsätze mit Freiwilligen: 
 
Tumuli bei Rabensburg  (Gebiet 2)  
Entfernen von Gehölzen in geringem Umfang 
 
�Ä�,�Q���G�H�Q���6�D�Q�G�E�H�U�J�H�Q�³���E�H�L���:�D�O�W�H�U�V�G�R�U�I�����*�H�E�L�H�W������ 
regelmäßiges Entfernen aufkommender Gehölze 
 
Kirchbe rg bei Stillfried (Gebiet 10)  
Gehölzentfernung auf Teilflächen zur Vorbereitung der Beweidung im Zuge eines zu 
erstellenden Gesamtkonzepts 
 
Sandberge Oberweiden (Gebiet 14)  
auf Teilflächen kleinflächiges Entfernen von Laubgehölzen zur Pflege von Wacholderheiden 
 
�Ä�6�F�K�P�H�W�W�H�U�O�L�Q�J�V�Z�L�H�V�H�³���E�H�L���6�F�K�|�Q�I�H�O�G�����*�H�E�L�H�W�������� 
Entfernen von Flieder und weiteren Gehölzen zur Erhaltung einer Wacholderheide zumindest 
auf Teilflächen 
 
Weikendorfer Remise (Gebiet 18)  
auf Teilflächen kleinflächiges Entfernen von Laubgehölzen zur Pflege von Wacholderheiden 
 
Erdpresshöhe bei Lassee (Gebiet 23)  
eventuell Mithilfe beim Nachgraben einer Steilwand 
 
Kleiner Wagram bei Breitensee �± �Ä�/�D�V�V�H�H�U���:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�³�����*�H�E�L�H�W�������� 
eventuell Durchführung gemeinsamer Pflegeaktionen unter Einbeziehung von Freiwilligen 
 
Kleiner Wagram bei Schloßhof  (Gebiet 24)  
weiteres Entfernen von Gehölzen auf einer Teilfläche 
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7. �.�D�U�W�H���Ä�:�H�U�W�Y�R�O�O�H���7�U�R�F�N�H�Q�O�H�E�H�Q�V�U�l�X�P�H���G�H�U���0�D�U�F�K�U�H�J�L�R�Q�³ 
Für eine grenzüberschreitende Darstellung der besonderen Trockenlebensräume in der 
Marchregion auf österr. und slowak. Seite wurde eine zweisprachige Karte im Format A0 
gestaltet. Mit dieser für die Öffentlichkeitsarbeit erstellten Karte soll ein Überblick gegeben 
werden, wo sich die besonderen Lebensräume in der Grenzregion befinden. Die Auswahl 
der darzustellenden Gebiete erfolgte nach der in Kapitel 2 und 3 beschriebenen 
Vorgangsweise.  
 
Die Nummerierung der Gebiete in der Karte entspricht der im Anhang 1. 
 
Der Textvorschlag für die Karte ist im Anhang 4 zu finden. Er enthält einen Überblick sowie 
eine nähere Beschreibungen einzelner Gebiete. In die finale Karte wurde aus Platzgründen 
nur die Beschreibung der einzelnen Gebiete übernommen.  
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8. Vorschläge für weitere Umsetzungsschritte  
Über die oben vorgeschlagenen Pflegemaßnahmen in den Projektgebieten, die in 
Auftragsarbeiten und teilweise auch im Rahmen der Freiwilligenpflege umzusetzen wären, 
können auf Basis des gegenständlichen Projekts folgende weitere Umsetzungsschritte 
empfohlen werden: 
 
Gebietsbetreuung Europaschutzgebiete, Naturschutz gebiete un d flächige 
Naturdenkmä ler 
Grundsätzlich stellen die Projektergebnisse, unabhängig von in der nächsten Zeit 
anstehenden Fragen über Organisationsformen, eine gute fachliche Basis für die Etablierung 
einer permanenten Gebietsbetreuung dar. Die Tabelle der vorgeschlagenen 
Pflegemaßnahmen und das dazugehörige Shape-File der Teilflächen könnten im Rahmen 
der Betreuung entsprechend adaptiert und weiter aktualisiert werden. Möglich wäre in 
diesem Zusammenhang auch der Aufbau einer entsprechenden Datenbank mit GIS-
Verknüpfung. Empfehlenswert ist dabei jedenfalls eine Vorgehensweise entsprechend zu 
definierender landesweiter Standards in Niederösterreich. 
Der Katalog der Sanddünen und Trockenstandorte des österreichischen March-Thaya-Tales 
von ZUNA-KRATKY u.a. bietet dazu zunächst detaillierte Angaben über Vorkommen 
gefährdeter Pflanzenarten und einzelner Tierartengruppen, vor allem der Heuschrecken. in 
den einzelnen Gebieten. Darüber hinaus sind dort alle Trockenstandorte im österreichischen 
Teil der Austufe kartografisch dargestellt, von intakten Sandrasen bis zu in Äckern oder 
Wäldern gelegenen Sand- und Trockenstandorten. Darauf aufbauend ist langfristig auch ein 
Management mit dem Ziel einer Ausweitung des Flächenausmaßes der 
Trockenlebensräume denkbar. Ähnliche Daten sind aus dem slowakischen Teil der 
Marchauen vorhanden und ermöglichen grundsätzlich auch grenzüberschreitende Aspekte 
der Gebietsbetreuung. 
Wichtig wäre es, in weiteren Projektschritten auch wieder verstärkt zoologische Aspekte in 
die Gebietsbetreuung einfließen zu lassen, wie es ja auch im Rahmen des LIFE-Projekts 
(und nicht zuletzt auch im Zuge der Erklärung der Oberweidener Sandberge zum 
Naturschutzgebiet vor mehreren Jahrzehnten) geschah. Im gegenständlichen Projekt konnte 
hinsichtlich zoologischer Aspekte des Naturschutzes nur auf der Basis der Ziele des LIFE-
Projekts aus den Jahren 1998 bis 2002 und einzelner Ergänzungen auf der Basis von 
Expertenwissen gearbeitet werden. 
 
ÖPUL-Naturschutzmaßnahmen  
In Einzelfällen wird für die ÖPUL-Naturschutzmaßnahmen im Zuge des Umstiegs auf die 
nächste ÖPUL-Programmperiode ab 2015 eine eingehende Beratung der teilnehmenden 
Betriebe mit Betriebsbesuchen und teilweise auch Flächenbegehungen empfohlen.  
Hinsichtlich des Betreuungsbedarfes in diesem und anderen Gebieten wurden bereits erste 
Gespräche mit DI Sandra KLINGELHÖFER von der Naturschutzabteilung geführt. Der 
geeignete Zeitraum dafür wird voraussichtlich Winter 2014/15 sein. 
Ob durch den möglichen Ausstieg von ÖPUL-BewirtschafterInnen mit dem Ende der 
Programmperiode im Jahr 2013 bzw. 2014 Handlungsbedarf entsteht, kann gegenwärtig 
noch nicht abgeschätzt werden.4 In den oben genannten Fällen sollten die 
BewirtschafterInnen jedoch vor Beginn des neuen Verpflichtungszeitraumes klar über die 
Rahmenbedingungen informiert sein. Auf Weideflächen wäre in der speziellen regionalen 
Situation die Festlegung einer Mindestbesatzstärke sinnvoll. 
Ergänzend wären auch Neueinstiege auf bisher nicht in der ÖPUL-Maßnahme WF erfassten 
Flächen denkbar. Dafür stände voraussichtlich auch noch die Kartierungssaison 2015 zur 
Vorbereitung und als Einstiegsjahr 2016 zur Verfügung. Allfällige Erstpflegemaßnahmen wie 
Entbuschung wären dann noch vor dem ÖPUL-Einstieg durchzuführen. 

                                                
4 Grundsätzlich ist ein sanktionsloser Ausstieg für die Landwirte sowohl mit Ende 2013 als auch 2014 
möglich, wobei die Meldung erst im Mehrfachantrag bis zum 15. Mai des Folgejahres zu erfolgen hat. 
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Landesintern wären bei Bedarf die Teilnahmebedingungen für landwirtschaftliche 
Nutzflächen, die einen Teil von Naturdenkmälern oder Naturschutzgebieten darstellen, zu 
prüfen und klarzustellen.  
 
Beweidungsprojekt Kirchberg bei Stillfried  
Für ein mögliches Projekt einer Beweidung von Trockenstandorten am Kirchberg bei Stillfried 
wurden bereits erste Vorgespräche von DI Thomas ZUNA-KRATKY mit dem Weinviertel-
Management und dem örtlichen Museum geführt. Die Flächenauswahl wäre in einem 
detaillierten Projekt in Kooperation mit den Grundeigentümern und der Gemeinde zu 
konkretisieren. Ein landwirtschaftlicher Betrieb, der die Beweidung durchführt, müsste vor Ort 
voraussichtlich erst aufgebaut werden. Ergänzend werden voraussichtlich Maßnahmen zur 
Gehölzentfernung und gezielte Mahd von Teilflächen zur Erhaltung der seltenen 
Kammquecke erforderlich sein. 
 

 
Abb. 32: Trockenrasenreste mit vordringenden Robinien an einem Steilhang am Stillfrieder Kirchberg; 
Die möglichen Pflegemaßnahmen beschränken sich in diesem Gebietsteil aufgrund der 
Geländeverhältnisse allenfalls auf das Entfernen einzelner Robinien. 
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Abb. 33: Lindenallee am Stillfrieder Kirchberg mit kleinflächigem Vorkommen der Kammquecke und 
benachbarten potenziellen Weideflächen. 
 
�$�F�N�H�U�E�U�D�F�K�H�Q���E�H�L���6�W�L�O�O�I�U�L�H�G���X�Q�G���L�P���Ä�/�D�V�V�H�H�U���:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�³ 
Bei verschiedenen Geländebegehungen stellten sich zahlreiche, überwiegend ca. 20 bis 25 
�-�D�K�U�H�� �D�O�W�H�� �$�F�N�H�U�E�U�D�F�K�H�Q�� �E�H�L�� �6�W�L�O�O�I�U�L�H�G�� ���Q�|�U�G�O�L�F�K�� �G�H�V�� �2�U�W�H�V�� �E�L�V�� �]�X�U�� �5�L�H�G�� �Ä�/�l�P�P�H�U�K�H�L�G�H�³���� �X�Q�G��
�L�P�� �Ä�/�D�V�V�H�H�U�� �:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�³�� ���D�X�‰�H�U�K�D�O�E�� �G�H�V�� �L�Q�� �G�L�H�V�H�P�� �3�U�R�M�H�N�W�� �E�H�Kandelten Naturdenkmals 
entlang der Terrassenkante zwischen Breitensee und Groissenbrunn) als außergewöhnlich 
artenreiche Flächen heraus. Sie haben das Potenzial zur langfristigen Entwicklung 
artenreicher Trockenwiesen. Die Flächen werden in der Regel durch Häckseln gepflegt. 
Einerseits besteht hier naturschutzfachliches Interesse an der Fragestellung, unter welchen 
Bedingungen hinsichtlich der Standorts- und Bewirtschaftungsverhältnisse artenreiche 
Brachenvegetation entsteht, andererseits wäre es vielleicht auch denkbar, auf ausgewählten 
Flächen und möglicherweise im Rahmen überbetrieblicher Kooperationen 
Bewirtschaftungsformen zu etablieren, die den Artenreichtum weiter fördern. Dabei wäre an 
Beweidung sowie an Mahd mit Heuproduktion zu denken. Bei der konkreten Planung wären 
ebenfalls zoologische Aspekte des Naturschutzes einzubeziehen. 
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Abb. 34: Besonders arten- �X�Q�G�� �V�W�U�X�N�W�X�U�U�H�L�F�K�H�� �$�F�N�H�U�E�U�D�F�K�H�Q�� �L�P�� �|�V�W�O�L�F�K�H�Q�� �7�H�L�O�� �G�H�V�� �Ä�/�D�V�V�H�H�U��
�:�H�L�Q�J�D�U�W�H�Q�V�³�����D�X�‰�H�U�K�D�O�E���G�H�V���1�D�W�X�U�G�H�Q�N�P�D�O�V���� 
 
Grenzüberschr eitende Perspektiven für die Trockenlebensräume in der Marchregion  
�'�L�H�� �L�P�� �5�D�K�P�H�Q�� �G�H�V�� �3�U�R�M�H�N�W�V�� �H�U�V�W�H�O�O�W�H�� �.�D�U�W�H�� �Ä�:�H�U�W�Y�R�O�O�H�� �7�U�R�F�N�H�Q�O�H�E�H�Q�V�U�l�X�P�H�� �L�Q�� �G�H�U��
�0�D�U�F�K�U�H�J�L�R�Q�³�� �O�L�H�J�W�� �L�Q�� �H�L�Q�H�U�� �]�Z�H�L�V�S�U�D�F�K�L�J�H�Q�� �9�H�U�V�L�R�Q�� �Y�R�U�� �X�Q�G�� �V�R�O�O�� �]�X�Q�l�F�K�V�W�� �E�H�L�� �H�L�Q�H�P�� �Q�H�X��
einzurichtenden Schauraum in Lassee Verwendung finden. In weiterer Folge kann diese 
Karte auch bei weiteren Schauräumen etc. in Österreich und in der Slowakei verwendet 
werden. Mit geringer Überarbeitung kann daraus auch eine Faltkarte hergestellt werden, 
wobei auch jeweils einsprachige Versionen und die Ergänzung eines allgemeinen Texts zu 
den Trockenlebensräumen der Region denkbar wären. Größere Überarbeitungsschritte sind 
für eine Kartendarstellung im Rahmen einer Broschüre kleineren Formates erforderlich. 
Hinsichtlich der Datenaufbereitung und des fachlichen Austausches erscheinen verstärkte 
Bemühungen zur Koordination zwischen den Akteuren in Österreich und der Slowakei 
sinnvoll. Wichtige Teilschritte könnten in der Schaffung gemeinsamer Kartengrundlagen, in 
der Erarbeitung zweisprachigen Informationsmaterials und in geeigneten Plattformen zum 
fachlichen Austausch liegen. Ein Ziel könnte in einer grenzüberschreitenden Koordination 
der Gebietsbetreuung liegen. 
Grundsätzlich können die Trockenlebensräume ergänzend zur Thematik der Fluss- und 
Aulandschaft bewusst als Teil der Identität der Region entlang der österreichisch-
slowakischen Grenzstrecke der March aufgegriffen werden. Die Herausforderungen liegen 
dabei außer in der Zweisprachigkeit vor allem in der geringen Kenntnis des slowakischen 
Grenzgebiets mit Ausnahme der Altstadt von Bratislava bei der österreichischen 
Bevölkerung. 
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Abb. 35: Sandgebiet Borova bei Moravský Svätý Ján �± ein Trockenstandort in den Marchauen in 
unmittelbarer Nähe der österreichischen Grenze (Foto: Christina Nagl). 
 

 
Abb. 36: Am Vrchná hora bei Stupava befinden sich vielfältige Trockenlebensräume auf einem den 
Kleinen Karpaten vorgelagerten Hügel oberhalb des Marchtales. Das Gebiet im Großraum Bratislava 
ist durch die Ausweitung von Kleingartenanlagen und Baulandspekulation bedroht (Foto: Iveta 
�â�N�R�G�R�Y�i���� 
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Abb. 37: Der Sandberg bei Devínska Nová Ves ist zugleich ein naturschutzfachlich wertvoller 
Trockenstandort, bedeutender Fundort von Fossilien und wichtiges Naherholungsgebiet am Rand von 
Bratislava (Foto: �+�D�Q�D���-�D�Q�N�R�Y�L�þ�R�Y�i). 
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10. Anhang 1: Übersichtskarte Gebiete  
 
Überblick über die bearbeiteten Gebiete 
Bildhintergrund: OpenStreetMap 
Grün dargestellt in Österreich die Grenzen der Katastralgemeinden. 
 
(Mit 0 ist das Gebiet Devínska hradná skala (Thebener Burgfelsen) bezeichnet, das im Zuge 
der Gebietsauswahl nicht weiter behandelt wurde.) 
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11. Anhang 2: Übersicht Teilflächen  
 
Der Maßstab wurde jeweils dem darzustellenden Bildausschnitt angepasst. Grün sind jeweils 
die Grenzen der Katastralgemeinden dargestellt. 
 
Erlwiesen bei Bernhardsthal  (Gebiet 1)  

 
 
Tumuli bei Bernhardsthal  (Gebiet 2)  
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Tumuli bei Rabensburg  (Gebiet 2)  

 
 
Sandfeld bei Ringelsdorf  (Gebiet 3)  
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�Ä�,�Q���G�H�Q���6�D�Q�G�E�H�U�J�H�Q�³���E�H�L���:�D�O�W�H�U�V�G�R�U�I (Gebiet 5)  

 
 
Kirchberg bei Stillfried  (Gebiet 10)  
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�Ä�=�Z�L�H�I�H�O�K�D�S�³���E�H�L���6�W�L�O�O�I�U�L�H�G (Gebiet 11)  

 
 
Badwiese bei Marchegg  (Gebiet 12)  

 
 
 



 56 

Gerichtsberg bei Marchegg  (Gebiet 13)  

 
 
Sandberge Oberweiden  (Gebiet 14)  

 
 




































































